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Öffentlichkeit, Legitimität und Sicherheit in der europäischen 
Tradition des Mittelalters und der Frühen Neuzeit

Harald Kleinschmidt

Einleitung

Der Begriff der menschlichen Sicherheit gilt als Erfindung der 1990er Jahre und wird als in 
unterschiedliche Richtungen erweiterter Begriff der militärischen Sicherheit aufgefasst. Im 
Folgenden möchte ich darlegen, dass der Begriff menschliche Sicherheit – anders als das Wort 
Human Security – keine Erfindung der 1990er Jahre ist, sondern zum Grundbestand 
militärischer und politischer Theorie seit dem Mittelalter gehört und überdies eng angebunden 
war an Vorstellungen von Öffentlichkeit und Theorien der Legitimität. Entgegen der seit mehr 
als vierzig Jahren bestehenden sozialwissenschaftlichen Orthodoxie hat sich die Geschichte 
des Verhältnisses von privater und öffentlicher Sphäre als lang und wandlungsreich erwiesen.1 
Es ist nicht mehr möglich, eine Geschichte der beiden Sphären als Geschichte der 
Kommunikation im Rahmen von Theorien zu schreiben, die Begriffe von Staat und 
Gesellschaft in Staats- und Gesellschaftstheorien des 19. Jahrhunderts als scheinbar allgemein 
gültig vorgeben.2 Im Blick über längere Zeiträume muss die öffentliche von der privaten 
Sphäre hingegen nach Kriterien unterschieden werden, die auf unterschiedliche Theorien von 
Staat und Politik in ihren jeweiligen Epochen bezogen werden können. Denn die Geschichte 
der Differenzierung zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre setzt nicht nur Begriffe 
von Staat und Politik voraus, die breiter sind als diejenigen der Theorien von Staat und Politik 
des 19. Jahrhunderts. Sie muss darüber hinaus die ältere Hypothese hinterfragen, dass die 
öffentliche Sphäre als Arena der Politik und der Kontroversen über Politisches zu bestimmen 
sei, wohingegen die Sphäre des Privaten als der Bereich der sozialen Beziehungen innerhalb 
des (ganzen) Hauses zu gelten habe. Diese Hypothese gründete im politischen Aristotelismus, 
der seit Beginn des 14. Jahrhunderts im Okzident maßgeblich wurde. Der politische 
Aristotelismus setzte die Notwendigkeit der Legitimation von politischer Herrschaft als 
öffentliche Institution (imperium) voraus, die von der privaten Hausherrschaft (dominium) 
getrennt zu bestimmen sein sollte.3  Auf der Basis des politischen Aristotelismus entstanden 
seit Beginn des 14. Jahrhunderts kontraktualistische Theorien der Legitimität von Herrschaft. 
Anhänger dieser Theorien nahmen hypothetische Verträge an (pacta), die die wechselseitigen 
Pflichten von Herrschern und Beherrschten stipulieren sollten.4 Dieser Annahme zufolge 
verpflichteten sich die Beherrschten zur Loyalität gegenüber ihren Herrschern, sofern und so 
lange die Herrscher den Beherrschten Sicherheit und Schutz bereitstellten. Gleichwohl kam 
die kontraktualistische Legitimitätstheorie relativ spät auf, nachdem der Zusammenhang 
zwischen Legitimität von Herrschaft und Gewährung von Sicherheit und Schutz bereits in 
Rechtstexten des 13. Jahrhunderts formuliert worden war.5 Die Geschichte des begriffliche 
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Beziehungsgeflechts zwischen öffentlicher und private Sphäre, Legitimität und Sicherheit 
sprengt also den Rahmen sowohl der Staats- und Politiktheorien des 19. Jahrhunderts wie 
auch der Herrschaftsvertragslehre. 

Die Häufigkeit von Aussagen über Sicherheit und Schutz in normativen wie deskriptiven 
Quellen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit steht in starkem Kontrast zu dem gering 
ausgeprägten wissenschaftlichen Interesse an der Geschichte des Sicherheitsbegriffs. Während 
die Staats- und Gesellschaftstheorien des 19. und 20. Jahrhunderts den Sicherheitsbegriff in 
der Hauptsache auf militärische Belange begrenzten, waren bis zum Ende des 18. Jahrhundert 
Aussagen über Sicherheit und Schutz bestimmt durch einen umfassenden Begriff von 
Sicherheit. Zudem waren bis ans Ende des 18. Jahrhunderts eine Vielzahl konkurrierender 
Anbieter von Sicherheit und Schutz zugelassen, wohingegen im 19. und 20. Jahrhunderts in 
der Regel die Regierungen der Staaten für sich das Monopol der Bereitstellung von Sicherheit 
(im engeren, militärischen Sinn) reklamierten. Diese Staaten waren bestimmt als souveräne 
Nationalstaaten, in denen die Gewährung militärischer Sicherheit den Armeen, die 
Bereitstellung von Schutz für Individuen der staatlichen Polizei überantwortet waren. Zudem 
hatte die Herrschaftsvertragslehre seit ihren Anfängen im 14. Jahrhundert die Begrenzung des 
Sicherheitsbegriffs auf das Diesseits zur Folge und schloss die eschatologische Dimension 
von Sicherheit aus. Deswegen konnten Theorien von Sicherheit und Schutz außerhalb 
theologischer Debatten über Heilsgewissheit entstehen. Vor dieser Säkularisierung muss mit 
einem weiteren Sicherheitsbegriff gerechnet werden, der den Tod transzendieren konnte. 

Im folgenden möchte ich normative und deskriptive, theoretische und empirische Quellen zur 
europäischen Tradition der Trennung der öffentlichen von der privaten Sphäre auf der einen 
Seite mit Wandlungen von Legitimitätstheorien und Sicherheitsbegriffen auf der anderen 
Seite vernetzen. Dabei versuche ich die Regel zu belegen, dass je weiter die Definition des 
Sicherheitsbegriffs war, desto geringer die Trennung der öffentlichen von der privaten Sphäre 
ausgeprägt und desto höher die Zahl der Sicherheitsanbieter war. Dass diese Regel Folgen auf 
die Bestimmung der Kriterien der Legitimität von Herrschaft hatte, versteht sich von selbst. 
Denn vor dem Hintergrund dieser Regel hing die Legitimität von Herrschaft von der 
erfolgreichen Bereitstellung von Sicherheit und des Bringen wirksamen Schutzes durch die 
Herrschaftsträger als Kernelemente des umfassenden Begriffs der menschlichen Sicherheit 
ab. Folglich sind das Aufkommen der Bezeichnung Human Security und die Aktivitäten von 
NGOs und Zivilgesellschaftsgruppen als Sicherheitsanbieter in den 1990er Jahren alles andere 
als revolutionäre Neuerungen, sondern stellen eher die Abkehr dar von der rigiden Verengung 
des Sicherheitsbegriffs auf militärische Belange, die sich erst im 19. Jahrhudnert durchsetzte.6 
Gleichwohl möchte ich mich nicht damit begnügen zu demonstrieren, dass es nichts Neues 
gibt unter der Sonne, sondern zu spezifizieren versuchen, aus welchen Langzeitbedingungen 
die Militarisierung des Sicherheitsbegriffs und zur Monopolisierung des Sicherheitsangebots 
auf Institutionen des Staats des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden sind. 
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Leben in Gruppen. Die Bereitstellung von Sicherheit und Bringen von 
Schutz als Faktoren personenbezogener Macht

1. Die heterodynamische Verhaltensweise und der personenzentrierte Herrschaftsbegriff

Das frühmittelalterliche Europa war ein Kontinent mit hoher Migrationsfrequenz seiner 
Bewohner. Viele Leute unterwegs, zumeist in kleinen Gruppen, und fuhren auch über große 
Entfernungen und mehrere Generationen. Angesichts der Begrenztheit der verfügbaren 
Transporttechnologie und der mitunter beklagenswerten Qualität der Wege war die Häufigkeit 
und Extensität der Migrationen zwischen dem 4. und dem 9. Jahrhundert eine erstaunliche 
Erscheinung, die den Blick lenkt auf die Struktur der migrierenden Gruppen. Historische 
Anthropologen haben für die in dieser Zeit vorherrschende Gruppenstruktur den Begriff der 
Heterodynamik geprägt. Er bezeichnet eine Verhaltensweise, derzufolge Personen erwarteten, 
dass sie ihre Ziele auf einfachere und sicherere Weise erreichen würden, wenn sie die Hilfe 
anderer Gruppenangehöriger, Außenstehender sowie auch übermenschlicher Wesenheiten in 
Anspruch nehmen konnten, anstatt die in ihnen selbst vorhandenen physischen und mentalen 
Energien zu nutzen.7 

Eine heterodynamische Verhaltensweise verlangte daher, dass Personen sich der Disziplin, 
den Regeln und der Kontrolle derjenigen Gruppen unterwarfen, deren Angehörige sie sein 
und bleiben wollten. Sie mussten dazu bereit sein, wenn sie sich der Hilfe und des Schutzes 
durch andere Gruppenangehörige bedienen wollten. Ebenso wurde erwartet, dass sich 
Personen Außenstehenden und übernatürlichen Wesenheiten gegenüber loyal verhielten, 
wenn sie von diesen Hilfe und Schutz erbeten hatten. Sie konnten dann Schutz erwarten und 
so hoffen, die Schwierigkeiten ihres Lebens überwinden zu können. Insbesondere für 
Migranten, die ihre physische und soziale Umwelt häufig als feindlich wahnahmen oder 
erfuhren, war es unabdingbare Voraussetzung für ihr Überleben, dass sie sich Gruppen 
anschlossen und in sie integriert blieben. 

In der frühmittelalterlichen Kunst wurden menschliche Akteure oft als schwächliche Personen 
wiedergegeben, die mächtigen und bösen Kräften der Umwelt ausgesetzt zu sein schienen. So 
zeigt die folgende Steinskulptur aus der Zeit um 700 einen Krieger mit Schild und Schwert, 
den Standardwaffen eines Fußkriegers. Er steht unter einem doppelköpfigen wurmförmigen 
Tier, das sich über seinem Kopf biegt. Einer der Köpfe droht den Krieger in dessen linken 
Arm zu beißen. Gegen den anderen Kopf schützt der Krieger sich mit seinem Schild. Mit der 
linken Hand umfasst er die Klinge seines Schwerts. Der Krieger erscheint also in einer 
defensiven Stellung. Es bleibt unklar, ob er in der Auseinandersetzung mit dem Wurm 
obsiegen wird. Gleichwohl hat der Körper des Krieger eine Form, die eigentlich Sieg andeutet. 
Denn die nach rechts zeigenden Fußspitzen, der nach oben angewinkelte rechte Arm und der 
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nach unten angewinkelte linke Arm ergeben zusammen eine nicht ganz vollständige Swastika, 
ein Siegeszeichen im frühen Mittelalter.8  Hinzukommt, dass das Gewicht erhaltener Schwerter 
aus dieser Zeit erkennen lässt, dass Krieger kräftig und geübt sein mussten, wenn sie mit dem 
Schwert kämpfen wollten. Die Körperkräfte, über die der Krieger verfügt haben muss, 
kommen in dem Bild nicht zum Ausdruck. 

FIG1: Stein von Niederdollendorf. Um 700. Ein Krieger in Auseinandersetzung mit einem doppelköpfigen 
Tier. Bonn: Rheinisches Landesmuseum.

Um dieselbe Zeit entstand ein frühes irisches Evangeliar mit einem Bild der Gefangennahme 
Christi durch römische Soldaten. Die Miniatur zeigt Christus als bewegungslose Person, die 
ihre Arme wie Holzstöcke den Soldaten entgegenstreckt. Diese erscheinen als 
überdimensionierte Personen, die gegen ihr Opfer Gewalt anzuwenden sich anschicken.

FIG 2: Bild der Gefangennahme Christi. Aus dem Book of Kells. Dublin, Trinity College, Ms 58, fol. 
114r.  Reproduced with permission from Trinity College, Dublin.
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Eine weitere Abbildung ist erhalten auf dem Geldbeutelverschluss des Schiffsgrabs von Sutton 
Hoo aus dem frühen 7. Jahrhundert. Die Einlegearbeit stellt auf der rechten und der Linken 
Seite je eine menschliche Figur zwei großen, einem Bär ähnlichen Tieren gegenüber, die auf 
beiden Seiten der Figur aufrecht stehen. Der Geldbeutel gehörte zu der reichen Ausstattung 
dieses Grabs, das vielleicht als Zenotaph für eine herausragende Persönlichkeit angelegt worden 
war. Das Grab der nicht identifizierten Person enthielt also Beigaben, die einer Schwäche 
Ausdruck gaben, wenn Personen Drohungen einer feindlichen Umwelt ausgesetzt waren.9 

In dieser Hinsicht geht der Befund des Geldbeutelverschlusses aus Sutton Hoo zusammen mit 
den zeitnahen Bildern der Steinskulptur von Niederdollendorf und der Miniatur des irischen 
Evangeliars. Alle drei Bilddokumente zeigen Einzelpersonen in Schwächezuständen angesichts 
einer Bedrohung, die von der natürlichen oder sozialen Umwelt auf sie zu wirken droht. Die 
Personen erscheinen hilflos den Bedrohungen ausgesetzt, da sie in keine Gruppen eingebunden 
sind und daher keinen Schutz von anderen Personen erwarten können. Da wir es hier mit der 
Sondersituation zu haben, dass Personen als Einzelne dargestellt sind, muss die Pragmatik der 
heterodynamischen Verhaltensweise aus anderen Quellen weiter bestimmt werden. 

Diese Pragmatik ergibt sich aus Regeln der Erbfolge in frühmittelalterlichen Politien. Im 
Königreich der Franken war es üblich, die Herrschaft unter gleichrangig nachfolgeberechtigten 
männlichen Erben zu teilen, diese Teile dann aber wieder zu vereinigen, wenn der eine oder 
andere Nachfolger verstorben oder der Herrschaft entsagt hatte. Darin folgte man dem 
üblichen Erbverfahren, das nach fränkischem Recht vorgeschrieben war.10  So ergab sich eine 
Praxis, derzufolge die verschiedenen Reichsteile sich nicht zu traditionsbildenden Teilreichen 
entwickelten, sondern oft neu strukturiert wurden. Die königliche Dynastie herrschte zwischen 
dem Ende des 5. Jahrhunderts und 751 als ‘ganzes Haus’ und manifestierte dadurch die Einheit 
des Königreichs. Erst im 9. Jahrhundert zerbrach die Einheit und ließ drei Teilreiche entstehen. 
Die Übereinstimmung der Nachfolgeregelungen für die königliche Herrschaft und für jede 
Form von Eigentum an Liegenschaften weist darauf hin, dass das fränkische Königreich im 
Grundsatz beherrscht wurde, als wäre es ein großer Bauernhof. Die herrscherliche Dynastie 
überdauerte als Gruppe die Generationen, angeblich seit undenkbar langer Zeit.11 Um die 
lange Bestandsdauer des Königreichs belegen zu können, konstruierten gelehrte Historiker 
und Genealogen des 6. und 7. Jahrhunderts Genealogien, für die sie auf orale Traditionen 
sowie auch auf Mythen zurückgriffen, die zum literarischen Erbe der griechischen und 
römischen Antike gehörten.12  Bis in die Mitte des 8. Jahrhunderts ging man davon aus, dass 
die herrscherliche Dynaste in die unbestimmbare Zukunft fortdauern werde. Da die 
Berechtigung zur Nachfolge auch durch Angehörige der Dynastie vermittelt werden konnten, 
die ohne Herrschaft getragen zu haben verstorben waren,13  bedeutete Tod nicht das Ende der 
Gruppenzugehörigkeit. Im Gegenteil, die Konstitution der Gruppen als ‘Gemeinschaft der 
Lebenden und der Toten’ ergibt sich zudem aus den zahlreich erhaltenen Memorialbüchern, 
die in Klöstern zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert geführt wurden. Dabei handelt es 
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sich um Listen der Namen von Personen, die kirchlichen Einrichtungen Stiftungen hatten 
zuteil werden lassen. Im Gegenzug versprachen die kirchlichen Einrichtungen, für die Seelen 
der Stifter nach deren Tod Fürbitte zu leisten. In mindestens einigen Fällen lässt sich 
wahrscheinlich machen, dass die Stifter in Verwandtschafts-, Nachbarschafts- oder 
Vertragsgruppen auftraten.14 Über die Stiftung und die daran geknüpften Versprechen der 
kirchlichen Empfänger konnten schriftliche Verträge abgeschlossen werden.15  Weitere Belege 
für die Fortdauer der Gruppenzugehörigkeit nach dem Tod ergeben sich aus der Praxis der 
Grablegung. Oft wurden Tote in Land bestattet, das als Eigentum der Verwandtengruppe 
ausgewiesen war, dem sie angehörten.16 Genau so wie Bauernhöfe und die sie umgebenenden 
Ländereien als Eigentum einer Verwandtengruppe charakterisiert und damit zum, Bereich des 
Privaten zählte, das von dem Eigentum anderer Verwandtengruppen segregiert war, konnten 
die Herrscher private Beziehungen auf der Basis von Verwandtschaft, Nachbarschaft und 
spezieller, vertraglicher Freundschaft errichten, wie ein Rechtstext des 9. Jahrhunderts 
vorschrieb.17  So wurde die begriffliche Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen 
verwischt. Auch wenn in den Siedlungen Räume, die, wie üblicherweise Kirchen und 
Kirchhöfe,18 für alle frei zugänglich waren, konnten die Herrscher Regeln nur gegenüber 
‘Untergebenen’ durchsetzen, mit denen sie geregelte Beziehungen unterhielten. Ein 
allgemeiner generischer Begriff der ‘Nation’ oder des ‘Volks’ fehlte.19  Allgemein zugängliche, 
in dieser Hinsicht also im Rechtssinn öffentliche Räume bestanden in Siedlungen vor Ort in 
Differenzierung gegenüber den von den Verwandten- und anderen Gruppen ausschließlich 
genutzten privaten Räumen. Daraus entstand aber keine Öffentlichkeit als Kategorie sozialen 
Handelns aus spezifischen Interessen der Akteure. Die Quellen des Frühmittelalters erlauben 
keine klare Bestimmung eines öffentlichen Kommunikationsraums, den ein Herrscher durch 
seine herausragende Position konstituieren konnte.20 

Die Grundsätze der Nachfolge in der Herrschaft im Frühmittelalter enthüllen die Pragmatik 
der heterodynamischen Verhaltensweise. Sie identifizierte Personen als Angehörie 
verschiedener Typen von Gruppen, nicht als Individuen. Tod zog nicht das Ende der 
Gruppenzugehörigkeit nach sich. Folglich wuchsen Gruppen exponentiell mit der Dauer ihres 
angenommenen Bestehens. Der weitest verbreitete Typ von Herrschergenealogien bis in das 
8. Jahrhundert gab vor, dass Dynastien über sieben bis neun Generation Herrschaft getragen 
haben sollen.21  Darin unterschieden sie sich nicht wesentlich von der Aussage eines gelehrten 
Administrators im Ostgotenreich des 6. Jahrhunderts, der erwartete, dass die Legitimität 
herrschender Dynastien mit der wachsenden Länge ihrer Genealogien ansteigen werde.22 
Rang, Status, Macht, Reichtum und Einfluss von Personen hingen also wesentlich von ihrer 
Integration in Gruppen ab. Je höher eine Gruppe sich über andere Gruppen erheben konnte, 
desto höher wurden Rang, Status, Macht, Reichtum und Einfluss ihrer Mitglieder. Da jedoch 
die Pragmatik der heterodynamischen Verhaltensweise nicht spezifisch war für herrschende 
Dynastien, konstituierten diese keine spezifische Öffentlichkeit, und die begriffliche 
Differenzierung zwischen dem Privatem und dem Öffentlichen war politisch insignifikant. 



- 23 -

Öffentlichkeit, Legitimität und Sicherheit in der europäischen Tradition des Mittelalters und der Frühen Neuzeit

Das zeigt sich auch an der Verwendung von einem und demselben Gruppennamen für 
unterschiedliche Typen von Gruppen. So konnte der Name der Franken eine Armee, eine 
herrschende Dynastie oder eine Gruppe von Beherrschten unter der Kontrolle eines Herrschers 
bezeichnen.23  Wenn aber einer und derselbe Gruppenname sowohl eine herrschende Dynastie 
als auch eine Gruppe von Beherrschten bezeichnen konnte, kann der strukturelle Unterschied 
zwischen diesen beiden Gruppentypen kaum politisch bedeutsam gewesen sein. Also waren 
die Räume des privaten Lebens und der regulären Kommunikation in der Öffentlichkeit 
rigoros weder in theoretischer noch in praktischer Hinsicht trennbar. Die verschiedenen Typen 
von Gruppen waren vertikal koordiniert, nicht hierarchisch stratifiziert. 

2. Die Legitimität von Herrschaft

Wenn das Leben unter den Bedingungen häufiger und lang dauernder Migrationen als unsicher 
wahrgenommen wurde und in einer Umwelt stattfand, die als feindlich und potentiell 
gefährlich erfahren wurde, geronn die Bereitstellung von Sicherheit und Schutz zur wichtigsten 
Aufgabe der Gruppen. Um Sicherheit erhalten zu können, mussten die Einzelnen sich den 
Normen und Regeln unterwerfen, die für diejenigen Gruppen galten, denen sie angehörten 
oder angehören wollten. Gruppen hatten eine hierarchische innere Struktur unter der Herrschaft 
von Gruppenältesten, die als Garanten der Sicherheit anerkannt waren. Unter diesen 
Bedingungen hatte somit jede Gruppen einen hohen Grad an Autonomie gegenüber anderen 
Gruppen. Gekennzeichnet durch diesen hohen Grad an Autonomie hatten die Gruppen nur 
geringe Neigung, sich in übergeordnete soziale oder politische Ordnungen einbinden zu 
lassen, sondern konkurrierten gegen einander um die Zahlen ihrer Angehörigen, Rang, Status, 
Macht und Reichtum. Je mehr eine Gruppe als Bereitsteller von Sicherheit anerkannt war, 
desto stärker stieg die Zahl ihrer Angehörigen und desto mächtiger wurde sie.24 

Als Bereitsteller von Sicherheit konnten Gruppen insgesamt die addierte Kraft ihrer 
Angehörigen einsetzen, wie es beispielsweise Kriegerverbände regelmäßig taten.25  Gruppen 
konnten aber ebenso die Unterstützung mächtiger und außerordentlicher Akteure wie 
Gottheiten, Heilige oder andere übermenschliche Wesenheiten einzuwerben versuchen, um 
für die Angehörigen Sicherheit bereitzustellen. Diese zweite Strategie scheint im Frühmittelalter 
häufig angewandt worden zu sein. Dieser Eindruck drängt sich bei Betrachtung der Häufigkeit 
lokaler Heiligenkulte auf, die zumeist lokale Verwandtengruppen im Frühmittelalter ohne 
reguläre amtskirchliche Kanonisierungsverfahren einrichteten und förderten.26  Auch orale 
Traditionen über mächtige Helden der ferneren Vergangenheit wurden intensiv gepflegt, sogar 
noch unter Mönchen und Nonnen in Klöstern nach der Bekehrung zum Christentum. Diese 
oralen Traditionen wurden mit Musik rezitiert, der man besondere Wirkungen auf die Zuhörer 
zuerkannte.27  Alkuin, Abt von St Martin in Tours und an der Wende zum 9. Jahrhundert einer 
der wichtigsten Bildungsreformer, gab seinem Zorn über die Praxis vehementen Ausdruck, 
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dass in Klöstern Lieder über nicht-christliche Helden gesungen würden, und führte auf diese 
Praxis die am Ende des 8. Jahrhunderts beginnenden Wikingereinfälle nach England zurück. 
Alkuin zufolge waren die Wikinger eine Strafe der Gottheit.28  Der heilige Zorn, mit dem der 
Abt diese Praxis zu bekämpfen versuchte, erlaubt Rückschlüsse auf die Hartnäckigkeit, mit 
der die Klosterinsassen an den oralen Traditionen festzuhalten bestrebt waren. Sie müssen 
wichtige Bestandteile der sozialen Ordnung derjenigen Verwandtengruppen gewesen sein, die 
in den Klöstern vertreten waren. Eine Quelle der Wichtigkeit dieser Traditionen kann die 
Rolle gewesen sein, die diese Gesänge nachweislich im Totenkult noch in christlicher Zeit 
einnahmen. So enthalten frühmittelalterliche Bußbücher Passagen, die ausdrücklich das 
Singen von Liedern auf Gräbern untersagten.29 

Weitere Belege für die außerordentliche Rolle, die Lebende oder Tote als Bereitsteller von 
Sicherheit ausüben konnten, ergeben sich aus Bildquellen. Um 700 scheint ein Stein graviert 
worden zu sein, der einen hochrangigen oder göttlichen berittenen Krieger mit langem Haar 
als Sieger über feindliche Kräfte zeigt.

FIG. 3: Stein von Hornhausen, um 700. Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt, Museum für 
Frühgeschichte Halle. Ein langhaariger Krieger reitet über eine Rampe, unter der zwei Würmer 
gegeneinander zu kämpfen scheinen. 

Der oben abgebildete Stein kann kaum nach Beginn des 8. Jahrhunderts gefertigt worden sein, 
da er keine christlichen Symbole zeigt. Sein Fundort liegt in einer Gegend, die spätestens zu 
Beginn dieses Jahrhunderts unter Einfluss des Christentums geriet.30 Es ist unklar, ob er als 
Grabstein oder dem Gedenken an die dargestellte Person diente, ohne dass dieses Gedenken 
mit dem Totenkult verbunden gewesen wäre. Das Bild trennt scharf die Welt oberhalb der 
Rampe von der Unterwelt. Unterhalb der Rampe zeigt es zwei Würmern ähnelnde Tiere mit 
in einander verwobenen Körpern und gegen einander gerichteten offenen Mäulern. Sie 
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scheinen auf ihre Unterwelt begrenzt zu sein und ihre Energien gegen einander zu richten. 
Eine Drohung auf den Reiterkrieger scheint von ihnen nicht auszugehen. Über der Rampe 
reitet der Krieger von rechts nach links, hält einen Schild in seiner linken und einen Speer in 
seiner rechten Hand, während er ein Schwert um seine Taille gegürtet hat. Der Krieger trägt 
sein Haar lang. Im Vergleich zu dem vorstehenden Bild des Fußkriegers, der sich eines 
zweiköpfigen Wurms erwehren muss, scheint der Reiterkrieger getrennt von der gefährlichen 
Welt der Würmer, von denen er womöglich nicht einmal Notiz nimmt. 

Die Unterschiede zwischen den Bildern des Fuß- und des Reiterkriegers sind deutlich. Im ersten 
Fall geht von dem Wurm eine potentiell tödliche Gefahr auf den Fußkrieger aus. Im zweiten Fall 
paradiert der Reiterkrieger durch seine Welt, die sich ihm als sicher öffnet. Im ersten Fall 
visualisiert das Bild eine kritische Situation, in der ein Bewaffneter möglicherweise einer 
drohenden Gefahr erliegt. Im zweiten Fall scheint ein siegreicher Krieger auf, der entweder die 
gefährlichen Würmer in die Unterwelt verbannt hat oder von ihnen gar nichts weiß. Die 
Haartracht des Reiterkriegers erlaubt eine Assoziation mit dem altgermanischen Kriegsgott 
Wodan, sei es, dass ein Held abgebildet ist, der sich der Abstammung von Wodan rühmt, oder 
die Gottheit selbst. Das zweite Bild demonstriert demnach Fähigkeiten einer außergewöhnlichen 
Person, entweder hohen Rangs und ungewöhnlich mächtig oder einer Gottheit. 

Die Symbolik der Sicherheit bereitstellenden und Schutz bewirkenden Macht setzte sich in 
die christliche Zeit fort und wurde auf die Figur Christi übertragen. Die volkssprachliche 
Epik31 wie auch Buchilluminationen32 stellten Christus nicht nur als Leidtragenden, sondern 
auch als siegreichen Kämpfer dar. Das folgende Bild zeigt Christus, der einem feuerspeienden 
Wurm ins Maul sticht, dabei mit dem rechten Fuß auf dem tödlich verwundeten Tier steht und 
seinen linken Fuß auf einen Löwen setzt. 

FIG 4: Christus als Sieger über einen Drachen und einen Löwen. Miniatur zu Psalm 90. 9. Jahrhundert. 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, MS Bibl. Fol. 23, fol. 107v. 
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Die altenglischen und althochdeutschen Wörter für griechisch δράκων sind wyrm und wurm 
und bedeuten Wurm oder Schlange. Sie beziehen sich auf gefährliche und böse Tiere, die sich 
üblicherweise menschlicher Kontrolle entziehen.33 Kämpfe gegen Würmer gehören 
beispielsweise zu den Kernelementen in dem altenglischen Epos von Beowulf. In diesem 
Epos tötet der Held einen Wurm, nachdem der Wurm ihn zuvor tödlich verwundet hat.34  
Wenn diese Würmer ihre unterirdischen Gefilde verließen, konnten sie der Epik zufolge in der 
Menschenwelt schweren Schaden anrichten. Wenn Bildquellen Christus als siegreichen 
Kämpfer gegen Würmer zeigten, so demonstrierten sie dadurch die alle anderen Heroen 
überragende außergewöhnliche Kraft Christi, der Würmer töten konnte, ohne selbst von ihnen 
tödlich getroffen zu werden. Noch im 13. Jahrhundert findet sich in christlichem Gewand die 
Vorstellung von der Unterwelt als dem Lebensbereich von gefährlichen Würmern. Die 
folgende Weltkarte aus einer englischen Psalterhandschrift des 13. Jahrhunderts bildet die 
Welt ab zwischen der über ihr schwebenden göttlichen Sphäre und der unter ihr liegenden von 
Würmern beherrschten Sphäre. 

FIG 5: Weltkarte aus einer Psalterhandschrift des 13. Jahrhunderts. London, British Library, Additional 
Ms. 28681, fol. 9r. Reproduced by permission from the British Library, London.

Das Maß der persönlichen Macht war die Fähigkeit, Leuten, die sich den Gefahren der 
Umwelt selbst nicht erwehren konnten, Sicherheit bereitszustellen und Schutz zu gewähren. 
Macht galt als Gabe an eine Person, die von Generation zu Generation vererbt werden 
konnte und auf diese Weise ein Erbcharisma begründen konnte.35 Auch in christlichem 
Gewand bestand die Theorie fort, dass die persönliche Fähigkeit, Sicherheit bereitzustellen 
und Schutz gewähren, vererbbar sei.36  Gleichwohl galt Macht nicht als Bestandteil eines 
Herrscheramts. Herrscher mussten ihre Nachfolgefähigkeit aus der Zugehörigkeit zu einer 
mit Erbcharisma ausgestatteten herrscherlichen Dynastie begründen.37 Sicherheit und 
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Schutz waren zudem Lebensbedingungen, die nicht nur in Zeiten der Not und existentieller 
Bedrohungen unabdingbar waren. Vielmehr manifestierten sie sich im Alltagsleben, wenn 
Gruppen angehalten waren, ihre Angehörigen gegen übel wollende Leute38  sowie auch gegen 
förmliche Anklagen Außenstehender vor Gericht39 zu verteidigen. Im Erfolgsfall konnten die 
Gruppen aus ihrer Sicherheit bereitstellenden und Schutz bringenden Rolle Reichtum ziehen, 
wie es militärisch tätige Gruppen als Gefolgschaften offenbar regelmäßig taten.40  Es bestand 
also eine Gemengelage von Personen und Gruppen, die als Bereitsteller von Sicherheit und als 
Schutzbringer auftreten und unter einander um die beste Fähigkeit als Sicherheitsbereitsteller 
und Schutzbringer konkurrierten. Rezipienten von Sicherheit und Schutz konnten in 
begrenztem Maß wählen, ob sie einem der Angebote dieser konkurrierenden Personen und 
Gruppen einerseits folgen oder andererseits auf die Gewährung göttlicher Gnade vertrauen 
wollten. 

Es bestand also Konkurrenz nicht nur unter verschiedenen menschlichen Anbietern von 
Sicherheit und Schutz, sondern auch zwischen diesen und Gottheiten oder anderen 
übernatürlichen Wesen. Rezipienten konnten also Loyalitäten wechseln, je nach dem, wie sie 
die Fähigkeiten der jeweiligen Sicherheitsbereitsteller und Schutzbringer einzuschätzen bereit 
waren. Die Struktur dieses Markts für Sicherheit und Schutz brachte es mit sich, dass 
diejenigen Personen, Gruppen, Gottheiten oder übernatürlichen Wesen die höchste Zahl an 
Gefolgsleuten an sich binden konnten, deren Sicherheit bereitstellende und Schutz bringende 
Fähigkeiten am höchsten gewertet wurden. Aus den jeweiligen Loyalitätsbindungen konnte 
legitime Herrschaft erwachsen. Aus der Struktur dieses Markts folgte also ein pluralistischer 
Begriff von Legitimität, demzufolge legitime Herrschaft in der Bereitstellung von Sicherheit 
und der Gewährung von Schutz im umfassenden, das Leben nach dem Tod einschließenden 
Sinn für eine Gruppe von Beherrschten in einem grob abgegrenzten Gebiet bestand. 
Verschiedene Typen von Gruppen bestanden unabhängig neben einander und warben um 
Angehörige. Da Personen gleichzeitigt mehreren Gruppen und Typen von Gruppen angehören 
konnten, hatten sie die Möglichkeit, die jeweiligen Fähigleiten der Sicherheitsbereitstellung 
und Schutzgewährung zu vergleichen. Das galt auch und insbesondere für Vergleiche der 
geglaubten Leistungen vorchristlicher Gottheiten mit denen der christlichen Trinität. 

Dieser pluralistische und zugleich partikularistische Rahmen frühmittelalterlicher sozialer 
Organisation stand dem Versuch des Oktrois allgemeiner, umfassender Rechts- und moralischer 
Normen unter einem weit anerkannten oder universalen Herrscher entgegen. Daher war die 
Wirksamkeit der universal geprägten römischen Rechtstradition im frühmittelalterlichen 
Okzident begrenzt. Auch die Übernahme des Christentums durch die Mission war noch über 
das 8. Jahrhundert hinaus zögerlich. So brachte die katholische Mission im Okzident bis ins 
8. Jahrhundert, in Skandinavien und Osteuropa bis ins 12. Jahrhundert zunächst eine Erhöhung 
des Konkurrenzpotentials unter den Gottheiten mit sich, zwischen denen Gläubige wählen 
konnten. In dieser Wettbewerbssituation musste Christus sich Vergleiche zwischen der ihm 
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zugeschriebenen Sicherheit bereitstellenden und Schutz gewährenden Fähigkeit und 
derjenigen der alten Gottheiten gefallen lassen. Zu Übertritten zum Christentum kam es vor 
allem in Situationen, wie etwa in Schlachten, in denen Christus als der bessere Bereitsteller 
von Sicherheit und Bringer von Schutz erschien.41 Die Sprache der Bekehrung war die 
Sprache des Kriegs.42 

3. Der Begriff der Sicherheit

Die Sicherheit Einzelner hing folglich von deren Einbindung in Gruppen oder von Unterstützung 
durch Gottheiten oder übernatürliche Wesen ab. Personen mussten ihre eigenen Interessen 
den Wünschen und Forderungen der Gruppen nachordnen, wenn sie Sicherheit und Schutz 
erhalten wollten. Da Personen ihre Identität von den Gruppen ableiteten, denen sie angehörten, 
war Persönlichkeit eine soziale und keine individualpsychologische Kategorie. Identität war 
also kollektiv, nicht personal. Aus der Dezentralisierung der Sicherheitsbereitstellung und 
Schutzgewährung in einem Markt folgte ein Mangel an Individualismus. Positiv ausgedrückt: 
Je intensiver der Wettbewerb in dem Markt für Sicherheit und Schutz war, desto stärker wurde 
der Druck, der Personen dazu bringen konnte, sich Gruppen anzuschließen, ihre Zugehörigkeit 
aufrechtzuerhalten und dazu sich der Disziplin der Gruppen zu unterwerfen. Sicherheit war 
bedeutsam in dem unmittelbar praktischen Sinn von Bedingungen, unter denen Personen ihre 
Rechte nutzen konnten, ohne Beeinträchtigungen von außen fürchten zu müssen, solange sie 
in Gruppen integriert blieben und sich der Hilfe mächtiger Bereitsteller von Sicherheit und 
Bringer von Schutz versichern konnten.

Auch wenn die Risiken des Verlusts von Gruppenzugehörigkeit hoch waren, bestand doch in 
der Regel die Möglichkeit auch für Ausgewiesene, sich anderen Gruppen anzuschließen oder 
selbst eine Gruppe zu begründen. Es gab im Frühmittelalter nur wenige Alleingelassene. Die 
Möglichkeit von Herrschern und Anführern größerer Gruppen, gemäß öffentlichem Recht 
Ausweisungen zu verfügen, scheint begrenzt gewesen zu sein. Anders als Verwandten- oder 
andere Gruppen konnten Herrscher nur Personen ausweisen, die mit ihnen durch Bindungen 
der Verwandtschaft, Nachbarschaft oder Freundschaft verknüpft waren, oder Auswärtige, die 
sich irgendwie abweichend verhielten.43 So kam das englische Wort outlaw erst im 11. 
Jahrhundert in Gebrauch, wohingegen Bezeichnungen wie englisch foreigner und deutsch 
Ausländer erst im 15. und 16. Jahrhundert geprägt wurden.44  Leute, die irgendwo allein im 
Wald lebten, galten als Wolfsfreunde, was bedeuten sollte, dass sie nur Wölfe zu Freunden 
hätten, denen sie auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein schienen.45  Leben außerhalb 
regulärer menschlicher Siedlungen galt folglich als sozialer Tod.

Auf der anderen Seite boten die Gruppen nicht nur Sicherheit im täglichen Leben, sondern 
über den Tod hinaus. Die Erwartung, dass die Gruppen für die Sicherheit ihrer Angehörigen 
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auch nach deren Tod würden sorgen können, ist belegt in einer Reihe von Quellen, die von den 
Memorialbüchern bis zu Urkundenarengen reichen, obschon, abweichend von der Antike, 
Verweise auf Sicherheit auf Grabsteinen selten waren.46  Zu den Forderungen, die die Gruppen 
an ihre Angehörigen stellen konnten, zählte auch das Gebot, für die Sache der Gruppe in den 
Kampf zu ziehen und dabei das eigene Leben zu opfern. Gruppen kam daher die volle 
Fähigkeit zur Entscheidung über Krieg und Frieden zu. Dieser Mangel an Begrenzung des 
Fähigkeit zum Kriegführen im frühen Mittelalter ist jedoch keineswegs als Ausdruck einer 
scheinbar hohen Kriegslust auzufassen. Es war keinesfalls so, dass Krieger im frühen 
Mittelalter jede Chance genutzt hätten, um kämpfen zu können. Im Gegenteil hatte die 
Friedenstheologie des heiligen Augustinus beträchtliche Wirkung, obwohl es, anders als in 
der römischen Antike, keinen universalen Herrscher mehr gab, der als alleiniger Bereitsteller 
von Sicherheit und Bringer von Schutz auftreten konnte. Augustin band den Frieden an das 
Fortbestehen des Römischen Reichs als christliches Universalreich und definierte sechs 
Dimensionen des Friedens: die Dimensionen des Körpers, der Seele und der Beziehung 
zwischen Körper und Seele, weiterhin die Dimensionen des Hauses, des Staats und des 
Himmels. Er bestimmte Frieden als gottgewollten Zustand der Welt und stellte diesen Zustand 
dem durch menschliches Handeln bedingten Zustand des Kriegs entgegen. In Augustins 
Theologie galt die Welt als göttlich vorgegebene Friedensordnung, gegen die die Menschen 
verstoßen und dann im Zustand der Sünde Krieg führen konnten, die sie aber nicht grundsätzlich 
aufheben konnten. Krieg war daher eine Unterbrechung des Friedens. Auf jeden Krieg würde 
ein neuer Friede folgen. Obschon der Apostel Paulus schwere Kritik an der mit dem römischen 
Kaisertum verbundenen Friedens- und Sicherheitspropaganda geübt (1. Thess. 5,3) und die 
Kaiser des vorsätzlich falschen Versprechens der Bereitstellung von Sicherheit bezichtigt 
hatte, folgte die römische Kirche den Vorgaben Augustins übernahm von den weltlichen 
Herrschern der römischen Antike die Aufgabe, Frieden zu Sicherheit in die Welt zu tragen. 
Frühchristliche Gebetsbücher folgten dieser Bestimmung und gaben Texte vor, mit denen 
Fürbitte von der Gottheit für Sicherheit und die Bewahrung des ‘römischen Friedens’ und des 
‘christlichen Glaubens’ ausgesprochen werden sollte.47 Augustin und die auf ihn folgende 
Friedenstheologie ließen Krieg nur zum Zweck der Herstellung eines dauerhafteren Friedens 
zu. Er postulierte eine Sequenz von Frieden – Krieg – Frieden und der Bestimmung von Krieg 
als die zeitlich begrenzte Phasen zwischen Epochen des Friedens. 

Im Gefolge der augustinischen Friedenstheologie entstand eine auffällig häufige Kritik an 
vermeintlich kriegslüsternem Verhalten von Herrschern und Helden, denen vorgeworfen 
wurde, sie hätten sich nicht hinreichend um die Sicherheit der ihnen anvertrauten Kämpfer 
bemüht.48 Es gibt zudem hinreichend Quellen, die belegen, dass vor Beginn von Kriegen 
sowie auch noch in deren Verlauf Schlichtungsversuche unternommen wurden, die durchaus 
erfolgreich sein konnten.49 Auch diejenigen, die in der Schlacht obsiegten, betrachteten ihren 
militärischen Erfolg selten als dauerhaft und schrieben ihn mitunter dem Einfluss der Gottheit 
zu.50 Krieg führende Herrscher konnten von ihren Untergebenen Disziplin und Gehorsam 
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während der Kampfhandlungen erwarten, wenn sie ihnen Sicherheit gewährleisteten und 
Schutz brachten. Sie verfolgten aber in der Regel nicht das Ziel, den Besiegten ihre kollektive 
Identität aufzudrücken. Kein Geringerer als Karl der Große selbst, der für seine militärischen 
Langzeitunternehmen berühmt war, griff, nachdem er nach ungefähr dreißig Jahren seinen 
Krieg gegen die Sachsen mit deren Unterwerfung abgeschlossen hatte, zu drakonischen 
Maßnahmen. Er exilierte einige ihrer jüngeren Anführer und zwang andere in die Flucht,51 
ließ aber die sächsische Identität seiner Gegner unangetastet.52 Karls weniger kriegsbereite 
Nachfolger im 9. Jahrhundert machten dann erhebliche Anstrengungen, ihre Fähigkeit als 
Bereitsteller von Sicherheit und Bringer von Schutz unter Beweis zu stellen, indem sie 
Urkunden unterzeichneten, durch die Klöster und Kaufmannssiedlungen ihrem Schutz 
unterstellt wurden und die Herrscher dafür zu sorgen versprachen, diesen Gruppen ein Leben 
in Sicherheit und Frieden zu garantieren.53 

Der frühmittelalterliche Begriff der Sicherheit war der umfassend und eng gebunden an die 
Legitimität der Sicherheit bereitstellenden und Schutz gewährenden Macht hochrangiger 
Personen. Personen, die in diesem Sinn über Macht verfügten, konnten Loyalität von ihren 
Untergebenen erwarten. Personen erhielten Sicherheit und Schutz als Angehörige von 
Gruppen, die sie gegen die Unbilden der natürlichen und sozialen Umwelt verteidigen konnten 
und sollten. Tod bedeutete nicht das Ende der Gruppenzugehörigkeit. Somit erhielten Personen 
das stärkste mögliche Motiv, in Gruppen einzutreten und zu verbleiben. Die heterodynamische 
Verhaltensweise zeitigte ein engmaschiges Netz von Beziehungen von Personen in Gruppen, 
orientierte Herrschaft auf die Nöte der Einzelnen und verwischte die Grnzen zwischen der 
privaten und der öffentlichen Sphäre. In der europäischen Tradition hatte der Sicherheitsbegriff 
seine weiteste Ausdehnung im frühen Mittelalter. 

Leben in Mauern. Bereitstellung von Sicherheit und Bringen von Schutz 
als Zeugnisse institutioneller Macht

1. Der raumbezogene Begriff von Herrschaft

Der grundlegende Wandel, der europäische Kultur zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert 
erfasste, zog neben vielem anderen eine Veränderung des begrifflichen Verhältnisses zwischen 
der öffentlichen und der privaten Sphäre sowie zudem der Begriffe von Legitimität und 
Sicherheit nach sich. Da die Einzelheiten dieses Wandels nicht Gegenstand dieser Untersuchung 
sind, genügt es, sein hier zentralen Ergebnisse kurz zu benennen: Der personenbezogene 
Begriff der Herrschaft ging über in den raumbezogenen Begriff der Herrschaft, und die Stadt 
ersetzte das bäuerliche Gehöft als Modell guter Herrschaft.54 An die Stelle von Migrationen 
von Gruppen über lange Zeiten und große Entfernungen traten Einzelmigration und Reisen 
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professioneller Kaufleute, Handwerker, Krieger, Studenten und Gelehrten.55  Verwandtschafts, 
Nachbarschafts und Vertragsgruppen verloren an Autonomie und politischem Einfluss 
gegenüber territorial bestimmten politischen Gruppen wie Franzosen, Engländer, Flamen, 
Polen, Wenden, Venetianer, Genuesen, Aragonesen, Asturier, Portugiesen, Hessen und Tiroler, 
um nur einige zu nennen. Diese Namen traten neben einige wenige Gruppennamen, die aus 
dem frühen Mittelalter stammten und weiter benutzt wurden, wie zum Beispiel Dänen, 
Schweden, Sachsen, Friesen, Ungarn, Böhmen, Bayern und Schwaben. Überdies bildete sich 
ein geburtsständisch abgegrenzter Adel heraus, der sich als soziale Gruppe definierte und aus 
zusammen wohnenden Verwandtschaftsgruppen zusammengesetzt war. Diese Adelsgruppen 
schränkten die Nachfolgefähigkeit kollateraler Verwandter ein und markierten die soziale 
Distanz zu anderen Gruppen dadurch, dass sie auf Höhenburgen oberhalb landwirtschaftlich 
geprägter Siedlungen wohnten. Die Höhenburgen waren zumeist aus Stein gebaut, ummauert 
und als Herrschaftszentren von weit her sichtbar. Wo die Landschaft die Errichtung von 
Höhenburgen nicht erlaubte, schüttete man künstliche Hügel auf, die Motten genannt wurden 
und den erhobenen Rang der dort siedelnden Bewohner markieren sollten.56 

Viele hoch- und spätmittelalterliche Städte waren ausgedehnte Burgen, Oasen aus Stein, oft 
auf Anhöhen gebaut, ummauert, von weit her sichtbar, und wurden auch so dargestellt.57  Ihre 
Bewohner kamen von überall her und waren unterschiedlicher sozialer Herkunft. Mit ihrer 
Immigration in die Stadt hatten sie sich entschieden, die sozialen Bindungen an die Gruppen 
und Orte ihrer Herkunft zu kappen und neue Lebensformen mit ihren Mitbewohnern in der 
Stadt zu suchen. Die Gewährung des Bürgerrechts war ein Rechtsakt, der in vielen Städten 
vollzogen werden konnte, wenn die Immigranten ein Jahr und einen Tag in der Stadt gewohnt, 
ohne Widerspruch zu erregen, und sich nichts zu Schulden hatten kommen lassen.58 Die 
Bürger einer Stadt konstituierten sich als Vertragsgruppe, deren soziale Bindungen und 
politische Rechte gemäß dem Stadtrecht geregelt waren. Nicht alle Bewohner einer Stadt und 
ihrer Vorstädte hatten Bürgerrecht, und nicht alle Bürger hatten den gleichen Zugang zu und 
Anteil an den politischen Geschäften, dem Reichtum und sozialen Status der Bewohner der 
Stadt. Aber die Bewohner der Stadt, wie auch die Insassen der Burgen, leiteten ihre kollektive 
Identität eher ab von dem Ort, an dem sie siedelten, als von den verwandtschaftlichen 
Bindungen, über die sie verfügten oder bis zum Einzug in die Stadt verfügt hatten. Unbeschwert 
von den traditionalen Verpflichtungen, die aus verwandtschaftlichen Bindungen erwachsen 
konnten, mussten die Stadtbewohner sich ihre eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kräfte 
verlassen, wenn sie erfolgreich sein wollten. Personen, die in den Städten lebten, mussten 
mehr als die Landbevölkerung dazu bereit sein, ihre eigenen Interessen denjenigen der 
Gruppen überzuordnen, denen sie angehörten oder angehören wollten. Sie mussten in der 
Lage sein, ihre physischen und mentalen Energien zu mobilisieren, anstatt sich darauf zu 
verlassen, dass ihnen außenstehende Mächte oder übernatürliche Wesenheiten behilflich sein 
würden. Die historische Anthropologie hat für diese Verhaltensweisen den Begriff der 
Autodynamik geprägt, der besagt, dass Personen ihre eigene Bereitschaft und Fähigkeit zu 
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autonomem Handeln als Maßstab des Erfolgs anerkennen würden.59 Die Städte waren die 
Geburtsorte der autodynamischen Verhaltensweise und, aus ihr folgend, des Individualismus.

Die Kontrolle über die Stadt und ihre Bewohner oblag den Räten, in die üblicherweise 
hochrangige und reiche Bürger berufen wurden. In einigen Fällen waren die Stadträte bereits 
im 12. Jahrhundert autonome Körperschaften in dem Sinn, dass sie der Herrschaft der adligen 
und kirchlichen Territorialherren in der Umgebung nicht unterstanden. Wenngleich viele 
Städte unter der Herrschaft dieser Territorialherren im hohen und späten Mittelalter verblieben, 
dehnte die städtische Autonomie sich in räumlicher und sachlicher Hinsicht aus. Immer mehr 
Städte in Zentral- und Südeuropa erreichten den Status freier Einungen mit dem Privileg der 
Selbstverwaltung ihrer inneren Angelegenheiten, Autonomie der Haushaltsführung und dem 
Recht, nach eigenem Gutdünken Beziehungen zu anderen Städten sowie anderen Machtträgern 
zu pflegen. Der oberste Grundsatz autonomer städtischer Herrschaft war die Anerkennung der 
Gültigkeit des für die Stadt gesatzten Rechts, dem auch die städtischen Obrigkeiten unterworfen 
waren. Je mehr die Beachtung des Rechts zur Richtlinien politischen Handelns in den Städten 
erhoben wurde, desto mehr verfestigte sich das Bild der Stadt als der ideale Ort der guten 
Regierung in der politischen Theorie des späten Mittelalters.60 Das Stadtrecht verbot das 
Waffentragen innerhalb der Stadtmauern und verpflichtete somit die Stadträte zur Bereitstellung 
von Sicherheit für die Bewohner. Städtische Regierung war legitim, sofern und so lange die 
Obrigkeiten für die unbewaffneten Bewohner Sicherheit bereitstellen und Schutz bringen 
konnten. Diese Aufgaben umfassten zudem die Bereitstellung von Lebensmitteln, Energie, 
den Rohstoffen, die für die Produktion erforderlich waren, sowie ein Netzwerk politischer 
Beziehungen, das es den städtischen Handwerkern und Kaufleuten erlaubte, ihre Geschäfte zu 
fördern.61

Stadtherrschaft war ‘konsens-gestützte Herrschaft’ (Klaus Schreiner) über ein Gebiet und 
dessen Bewohner. Diese Gebiete gaben die räumliche Basis ab für die kollektiven Identitäten, 
die die Bewohner zu tragen bereit sein sollten. Die Theoretiker der Politik des späten 
Mittelalters bestimmten folglich gute Regierung als Herrschaft über Land und die darauf 
sitzenden Leute nicht allein mit Bezug auf die Stadt, sondern auch auf diejenigen zumeist 
ländlichen Territorien, die der Herrschaft kirchlicher oder weltlicher Herren unterstanden, 
sowie auch ganze Herzogtümer und Königreiche. In Nord-, West- und Südwesteuropa bildeten 
sich großräumige Territorien unter der Kontrolle der Könige von Dänemark, Schweden, 
England, Schottland, Frankreich, Portugal, Aragón und Kastilien aus, die Herren über Stadt 
und Land wurden und blieben. In anderen Teilen des Kontinents entstanden mehrschichtige 
Herrschaftssysteme, insbesondere in Zentral-, Süd- und Südosteuropa, wo Städte und örtliche 
Territorialherren um Kontrolle über Land und die darauf sitzenden Leute konkurrierten. In 
diesen Teilen des Kontinents führte die Konkurrenz örtlicher Herrschaftsträger zu einer 
großen Zahl an Auseinandersetzungen, die oft, aber keinesfalls stets zu Kriegen führten. Ziele 
der Auseinandersetzungen waren häufig die Bestimmung oder Veränderung von Grenzen. 
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Bereits im 13. Jahrhundert begann man damit, Grenzen durch Grenzsteine auch in unbesiedelten 
Wäldern festzulegen. Die Errichtung und Befestigung von Grenzen geronn zu einer wichtigsten 
Tätigkeiten von Herrschern und Regierungen. In den Städten nahmen diese Tätigkeiten 
Gestalt an in Maßnahmen der Stadträte zum Bau und zur Erhaltung von Stadtmauern. 
Anderswo fingen Herrscher damit an, die Grenzen auf Karten festzuschreiben, weiteten die 
Praxis des Anlegens von Bewohnerregistern aus und konnten so besser ermitteln, wer wo in 
den ihnen unterstellten Gebieten wohnte.62 

Gleichwohl war nicht nur die Demarkation von städtischen und ländlichen Gebieten als 
herrschaftlich geordneten Räumen eine wichtige Dimension von Herrschaft im hohen und 
späten Mittelalter, sondern Herrscher mussten auch mit der Möglichkeit gewaltsamer 
Auseinandersetzungen über die ihnen unterstellten Gebiete und Bewohner rechnen. Während 
im früheren Mittelalter Kriege überwiegend über die Frage geführt worden waren, ob 
Veränderungen des Status und der persönlichen Macht von Herrschern als Bereitsteller von 
Sicherheit und Bringer von Schutz geduldet werden sollten oder nicht, entstand im hohen und 
späten Mittelalter die Eroberung von Land, dessen natürliche und menschliche Ressourcen als 
hauptsächliches Kriegsziel.63 Eroberungskriege mussten auf längere Sicht zur Erhöhung der 
eingesetzten Mittel führen, insbesondere derjenigen Finanzmittel, die zur Beschaffung 
technisch ausgefeilter Waffen erforderlich waren. Zudem wuchs die Zahl der in Schlachten 
geführten Krieger. Während im früheren Mittelalter die üblichen Kriegezahlen nach Hunderten 
gemessen worden waren,64 war im 14. und 15. Jahrhundert eine Stärke von 10,000 Mann für 
die Armee eines Herrschers keineswegs ungewöhnlich.65 Die bei weitem höchsten 
Aufwendungen waren jedoch für die Stadtmauern zu entrichten. Mitunter mussten die 
Stadträte Söldner aus der Umgegend anwerben, wenn sie vermeiden wollten, dass zu viele 
Bürger, die gerade in Kriegszeiten die Mauern zu verteidigen und instandzuhalten hatten, zum 
Kampf in einer Schlacht abkommandiert werden mussten.66 Das Brechen von Stadtmauern 
geriet zu einem der aufwendigsten und schwierigsten Unternehmen in Kriegen des 
Mittelalters.67 

Die Umorientierung der Kriegsziele und die daraus folgenden Wandlungen der militärischen 
Organisation hatten ihrerseits zur Folge, dass die öffentliche und die private Sphäre sich 
weiter von einander trennten. Während die Demonstration von persönlicher Macht zur 
Bereitstellung von Sicherheit und zum Bringen von Schutz das herausragendste Merkmal des 
Erfolgs in den Rangstreitigkeiten des frühen Mittelalters gewesen war, war beim Kampf um 
Kontrolle über Land die Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen Einzelner nicht mehr 
unbedingt möglich. Im Gegenteil, der Kampf um Land konnte konstruiert werden als 
Handlung, die den Sicherheitsinteressen Einzelner als Kombattanten wie Nicht-Kombattanten 
entgegenstand.68 Kriegführung als Kampf um Land konnte daher wahrgenommen werden als 
Herrschaftsakt, der mit den Statuten des Stadtrechts und mit den Grundsätzen der Legitimität 
von Herrschaft unvereinbar war. Kriege konnten allein dann noch als gerecht anerkannt 



- 34 -

werden, wenn sie öffentliche Akte waren, das heißt alle betrafen, und in dieser Eigenschaft 
gesondert werden konnten von den privaten Zielen, die einzelne Träger von Herrschaft 
verfolgen mochten. Anders ausgedrückt: Das private Streben eines Herrschers oder städtischen 
Obrigkeit nach Maximierung von Reichtum und Macht konnte nicht mehr als Grund für einen 
öffentlichen Krieg anerkannt werden, durch den Leben und Eigentum Einzelner gefährdet 
werden konnten. Folglich trug die politische Theorie, die in den Städten des späten Mittelalters 
gepflegt wurde, wesentlich dazu bei, dass die Stadt als Hort des Friedens zum Vorbild für 
politische Herrschaft überhaupt werden konnte.69 Innerhalb der Stadtmauern konnte Frieden 
erhalten werden, wenn die Regierung Recht und Gebrauch folgte und die Bewohner 
wechselseitig ihre Rechte, Pflichten und ihr Eigentum respektierten. Folglich musste Eigentum 
an Grund und Boden sorgsam registriert werden, und die Stadträte unternahmen es, die Rechte 
und Pflichten der Bewohner durch gesatztes Recht zu regeln.70 Jenseits der Stadtmauern 
gingen die Stadträte dazu über, mit ihren Nachbaren Abkommen über freies Geleit und die 
Garantie der Sicherheit auf den Straßen zu schließen.71 Auch verabredeten sie Bündnisse mit 
anderen Städten.72 Zudem entwickelte die Kirche spezifische Kontrollinstanzen wie etwa die 
Inquisition, die das tägliche Verhalten der Gläubigen überwachten. Alle diese Strategien 
waren öffentlich in dem Sinn, dass sie von den privaten Bestrebungen Einzelner getrennt 
waren und als diesen widersprechend wahrgenommen werden konnten. Sie waren öffentlich 
im Sinn John Deweys, solange sie für alle von Bedeutung waren.73 

2. Die Legitimität von Herrschaft

Der Vertrag war das in den Städten am meisten verwendete Instrument zur Regelung von 
Rechtsverhältnissen. Kaufleute und Handwerker benutzten Verträge zur Festlegung oder gar 
Festschreibung der Bedingungen, unter denen sie Geschäfte unter einander eingingen. Gilden 
und Handelskompanien bildeten Vertragsgruppen oder Einungen. Solche Einungen hatten 
zwar schon im frühen Mittelalter bestanden, damals aber ein hohes Maß an Autonomie gehabt. 
Nunmehr waren auch die städtischen Vertragsguppen dem Stadtrecht und den speziellen 
Satzungen der Obrigkeiten unterworfen. Religiöse Gemeinschaften, Ordensleute, Studenten 
und Gelehrte bildeten weitere Vertragsgruppen, die das Leben in den Städten prägten. Auch sie 
unterlagen nunmehr gesatztem Recht. Schließlich legte man das Rechtsinstrument des 
allgemeinen Vertrags auch auch der formalen Bestimmung der Beziehungen zwischen 
Obrigkeit und Bürgern zugrunde und erhob damit die Stadt zur Schwurgemeinschaft ihrer 
Bewohner. Nach dieser Bestimmung entstanden Städte aus dem Willen ihrer Bewohner als von 
Menschen gewollte politische Gemeinschaften.74 Die Arena des Politischen war die Sphäre 
des Öffentlichen in den Städten. Stadträte galten als Eigner uneingeschränkt zugänglicher und 
in diesem Sinn öffentlicher Straßen und Plätze. Die öffentliche Sphäre wurde somit 
territorialisiert, die ‘Freiheit’ zum Namen für öffentliche Straßen und Plätze. Diese wurden 
über Handelsplätze hinaus zu Räumen der regulären Kommunikation erweitert. 
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Mit der Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie im Abendland seit dem 14. 
Jahrhundert begannen Theoretiker diese städtischen Verträge auch als Modell der Gestaltung 
der Beziehungen zwischen Herrschern und Beherrschten in den ländlichen Territorien sowie 
größeren Herrschaftsgebieten zu verwenden. Für die Theoretiker wurden diese Beziehungen 
zum Problem, seitdem die Städte als Schwurgemeinschaften aus menschlichem Willen 
faktisch bestanden. Seither bestand keine Möglichkeit mehr, die Entstehung poltischer 
Gemeinschaften ausschließlich aus dem Ratschluss der Gottheit abzuleiten. Wenn aber de 
facto Menschen politische Gemeinschaften aus eigenem Willen errichten konnten, konnte 
dieser Wille nicht allein auf die Errichtung von Städten begrenzt werden, sondern musste 
allgemeine Gültigkeit für alle Sorten politischer Gemeinschaften erhalten. Zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts bemühte sich der gelehrte Abt Engelbert von Admont in der Steiermark, die 
letztlich an Rom anknüpfenden Theorie der gottgewollten Herrschaft von Menschen über 
Menschen zu vereinbaren mit dem aristotelischen Postulat, dass Menschen aus eigenem 
Willen politische Gemeinschaften als Institutionen von Herrschaft würden errichten können, 
wenn sie dies wollten. Er griff dafür auf das Argument zurück, dass die Gottheit den Menschen 
die Möglichkeit gegeben habe, eigene politische Gemeinschaften als Herrschaftsinstitutionen 
mit Hilfe eines Vertrags (pactum) zu errichten. In solchen hypothetischen Verträgen seien die 
Bedingungen festgelegt, unter denen die Beherrschten dem Willen der von ihnen beauftragten 
Herrscher folgen müssten. Die Hauptbedingung, unter Engelbert zufolge der Menschen einen 
solchen Vertrag zu schließen bereit gewesen sein konnten, sei ihr Bedürfnis nach Sicherheit.75 
Diese Herrschaftsvertragslehre bestimmte die Sicherheit bereitstellende und Schutz 
gewährende Herschaft als legitime Herrschaft.76  Da Herrschaft stets auf Bevölkerungsgruppen 
bezogen war, die in einem mehr oder weniger deutlich abgegrenzten Raum lebten, erzeugte 
die Herrschaftsvertragslehre ihrerseits ein Bild von der Welt, das eine Vielzahl partikularistisch 
neben einander bestehender politischer Gemeinschaften zeichnete. 

Diese Theorie trat von Anbeginn an in zwei Varianten auf. Einerseits nahmen Theoretiker wie 
Engelbert an, dass der Vertrag, einmal abgeschlossen, nicht wieder kündbar sei, dass mithin 
eine einmal eingesetzte Regierung auf Dauer Bestand haben müsse.77 Andererseits 
argumentierten Theoretiker wie John Quidort von Paris, dass der Vertrag auflösbar sei, wenn 
die Regierung ihren Pflichten aus dem Vertrag nicht nachkomme.78 Anhänger jedweder 
Variante der Herschaftsvertragslehre unterschieden nunmehr streng zwischen Amt und 
Amtsträger.79 Die Folge war, dass der hypothetische Herrschaftsvertrag nicht mehr beim Tod 
jedes Herrschers oder dem Ende einer Regierung neu geschlossen zu werden brauchte, auch 
wenn es üblich war, dass die Beherrschten einem neu ins Amt gekommenen Herrscher zu 
huldigen hatten.80 In den Städten begrenzte man die Amtszeit der Bürgermeister und schuf 
Regeln für Wiederwahl, sofern sie überhaupt möglich war. Die Macht von Herrschern und 
städtischen Obrigkeiten war weder Geschenk an die Herrschaft tragende Person noch 
notwendigerweise über ein Erbcharisma vermittelt, sondern hing am Amt.81 In der Folge der 
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Veramtlichung der Macht trennte sich die öffentliche Sphäre als Gemeiner Nutzen zunehmend 
schärfer von der privaten Sphäre. Öffentliches Eigentum und Privateigentum wurden strikt 
getrennt, und die Rechte an öffentlichem Eigentum nach Maßgabe des Römischen Rechts 
eingegrenzt.82 

Die Wirkungen der bürokratischen Regierung von Städten gingen über die Stadtmauern 
hinaus. Städte wurden im Abendland vorbildhaft für die Ausgestaltung von Herrschaft 
überhaupt. So versuchten auch weltliche und kirchliche Herrscher, die römische Kurie 
eingeschlossen, die Kontrolle über die ihnen unterstehenden Bevölkerungsgruppen zu 
bürokratisieren. Die Voraussetzung der Herrschaftsvertragslehre, dass Herrschaft auf der 
Zustimmung der Beherrschten beruhe, fand schon im 14. Jahrhundert allgemeine Gültigkeit. 
Abzulesen ist letztere insbesondere an den Revolten, die im 14. und 15. Jahrhundert vielerorts 
zur politischen Realität gehörten und zumeist aus der Unzufriedenheit mit der Herrschaft 
erwuchsen. Diese Revolten fanden auch in Städten statt.83 Darüber hinaus fand in derselben 
Zeit die römischrechtliche Theorie Eingang in die Praxis der kirchlichen Organisation, 
derzufolge, was immer alle betrifft, auch von allen approbiert sein müsse.84 Diese Theorie 
geronn zur Ideologie der Konzilienbewegung und errichtete eine öffentliche Sphäre in der 
Kirche.85 Herrscher über größere Staaten wie die Könige von England, Frankreich oder 
Sizilien, entwickelten Strategien zur Zentralisierung ihrer Herrschaft und bauten ihre Pfalzorte 
zu veritablen Hauptstädten aus. In den dort entstehenden Zentralverwaltungen waren 
hauptamtliche Juristen tätig, die ihre Ausbildung in den Universitäten erhalten hatten.86 Die 
Professionalisierung und Bürokratisierung der weltlichen und kirchlichen Verwaltung trug zur 
Verbreitung des Römischen Rechts im Abendland bei, das sich als überörtliche Norm über die 
partikularen Gewohnheiten legte.87 

3. Der Begriff der Sicherheit

Die Entstehung der autodynamischen Verhaltensweise und des Individualismus veränderte 
den Begriff der Sicherheit. Da Macht nicht länger ausschließlich als persönliche Gabe 
aufgefasst werden konnte, die außergewöhnliche Personen oder übermenschliche Wesenheiten 
über sonst hilf- und schutzlose Menschen ausübten, waren die Einzelnen nunmehr öfter 
angehalten, die ihnen wichtige Sicherheit selbst bereitszustellen und den ihnen notwendigen 
Schutz selbst zu bringen. Sie waren zudem aufgefordert, selbst für ihr Wohlergehen zu sorgen 
und den Erfolg ihres Handelns am Grad der Zufriedenheit mit ihrer Sicherheit, ihrem Schutz 
und ihrem Wohlstand zu messen. Die Sicherheit bereitstellende und Schutz bringende Macht 
der Herrscher und Regierungen beschränkte sich zunehmend darauf, den rechtlichen und 
politischen Rahmen für erfolgreiches Handeln der Einzelnen zu gewährleisten. Mit der 
abnehmenden Autonomie der Verwandtschafts-, Nachbarschafts- und Vertragsgruppen gingen 
immer öfter kirchliche Einrichtungen dazu über, für die eschatologische Dimension des 
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Sicherheitsbegriffs zu sorgen. Theroetiker der Erziehung stellten Argumente dafür bereit, dass 
Personen als Individuen sich selbst um die Erfüllung ihrer Sicherheits- und Schutzbedürfnisse 
zu bemühen hätten, anstatt um Hilfe von außen nachzusuchen.88 Sie forderten, dass die 
Einzelnen ihre Körper trainieren sollten, damit sie physisch stark würden, und dass Eltern ihre 
Kinder dazu anhalten sollten, ihre eigene Individualität auszubilden.89 Nichts desto weniger 
blieb der Begriff der Sicherheit umfassend und galt als zu komplex, als dass Einzelne erwarten 
konnten, ausschließlich selbst für ihre Sicherheit und ihren Schutz sorgen zu können. So 
bestimmte im 12. Jahrhundert Bischof Johann von Salisbury das Militär als die ‘bewaffnete 
Hand des Staats’, die eng mit den Institutionen des Gerichtswesens als der ‘unbewaffneten 
Hand des Staats’ kooperieren solle. Diese Kooperation solle dazu beitragen, dass ‘Schutz für 
das Leben, die Hoffnungen und die Nachwelt der arbeitenden Menschen gegen Feinde’ 
erbracht werden könne.90 Der Markt für die Bereitstellung von Sicherheit und Schutz erlaubte 
weiterhin Wettbewerb unter verschiedenen Sicherheitsanbietern. 

In diesem Sicherheitsmarkt boten kirchliche Einrichtungen Sicherheit im Leben nach 
dem Tod über den blühenden Ablasshandel und, unter Berücksichtigung ganz praktischer 
Belange, mit der Sammlung von Kollekten zum Bau von Brücken. Brücken als Bauwerke 
sollten sinnbildlich stehen für die Brücke zum Paradies im Jenseits. Man gab vor, dass die 
Seelen von Menschen, die zu Lebzeiten eifrig für den Bau von Brücken gespendet hatten, 
die gefährlich enge Jenseitsbrücke einfacher würden überqueren können.91 Hinzutraten 
im weltlichen Bereich Versicherungen, die privatrechtlich firmierende Kompanien von 
Kaufleuten einrichteten, um das Geschäftsrisiko im Fernhandel zu mindern. Insbesondere 
gefragt waren Versicherungen für den Fall, dass Handelsschiffe verloren gehen sollten.92 
Handwerkergilden setzten Regeln um, die unfairem Wettbewerb unter den Produzenten in 
einer Stadt entgegenwirken sollten, und richteten Sterbehäuser ein.93 Im 15. Jahrhundert 
wartete der Basler Kirchenrechtslehrer Hermann Peter von Andlau mit der Forderung auf, 
dass der Kaiser für die Sicherheit der Benutzer von Reichsstraßen verantwortlich sei. Denn 
die Sicherheit auf den Straßen sei ein Schmuck für den Frieden, da sie diejenigen befriede, 
die das öffentliche Leben störten. Öffentliche Straßen seien allen zugänglich, meinte Peter 
von Andlau, nicht nur nach den Gesetzen der Nationen, sondern auch nach dem Naturrecht. 
Also dürfe keiner öffentliche Straßen allein für sich in Anspruch nehmen.94 Die Trennung der 
Sicherheitsregime für öffentliche und private Räume als getrennte Sphären war in dieser Zeit 
bereits anerkanntes Gemeingut der Rechtslehre geworden. 

Im Rahmen dieser Sicherheitsregime spielte Krieg eine wichtige, aber keineswegs alles andere 
beherrschende Rolle. Mit der Zunahme der Zahl der Kombattanten und dem häufiger werdenden 
Einsatz teurer, technisch ausgefeilter und daher für die Krieger gefährlicherer Waffen nahm 
auch die Zahl der Kriegstoten zu. Die steigenden Kosten der Kriege und die Zunahme der 
Zahl der Kriegsopfer unter den Kombattanten ließ unter Theoretikern und Theoretikerinnen 
des Militärs und der Politik kritische Stimmen laut werden.95 Sie vertraten ein neues Bild des 
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Kriegs. War im früheren Mittelalter Krieg als Kampf um Macht über konkurrierende Gruppen 
gewesen, der von den Gruppenangehörigen im eigenen Interesse zu unternehmen war, erschien 
Krieg nunmehr im 14. und 15. Jahrhundert als Handlung, die dem Sicherheitsbedürfnis der 
Einzelnen als Kombattanten und Nicht-Kombattanten entgegenstand.96 Das neue literarische 
Genus der Friedensklage wurde im 15. Jahrhundert populär und beschwor die Schrecken 
des Kriegs.97 Schon zuvor hatten weltliche Herrscher und kirchliche Würdenträger die Not 
erkannt und versucht, die Kriegsbereitschaft einzelner Kombattanten und den Gebrauch 
exzessiv lätaler Waffen durch Kriegsartikel und Verlautbarungen kirchlicher Konzilien 
einzugrenzen. So erließen Herrscher bereits im 12. Jahrhundert öffentlich-rechtliche Regeln 
für den Kampf in der Schlacht und verlangten, dass die Kombattanten ihre Bereitschaft zur 
Einhaltung dieser Regeln beschwören sollten.98 Zur selben Zeit erließen kirchliche Konzilien 
Verbote des Einsatzes bestimmter Waffengattungen, wie zum Beispiel Armbrüste, da man 
glaubte, diese Waffen führten zu unvertretbaren, da schwer heilenden Verletzungen unter 
den Kombattanten.99 Obschon keine dieser Maßnahmen tatsächlich dazu führte, dass Kriege 
weniger brutal ausgefochten wurden und die Zahl der Kriegstoten zurückging, trugen sie doch 
dazu bei, dass die Notwendigkeit der Bereitstellung von Sicherheit und der Gewährung von 
Schutz für die Kombattanten und Nicht-Kombattanten aller beteiligten Parteien anerkannt 
war. In der dieses Bewusstsein reflektierenden Debatte kam die augustinische Theorie des 
gerechten Kriegs erneut zu hohem Ansehen,100 da sie diejenigen Kategorien bereitstellte, nach 
denen Kriegsdienst angesichts der Wahrscheinlichkeit lätaler Folgen für die Kombattanten 
auf legitime Weise eingefordert werden konnte.101 Seit dem 12. Jahrhundert verbanden sich 
Friede und Stabilität (tranquillitas) mit Sicherheit und Schutz nicht allein in den Traktaten der 
Theoretiker, sondern auch in Rechtstexten. So bestätigte Kaiser Konrad III. einer Reihe von 
Klöstern Sicherheit und ewigen Frieden in der Nutzung ihrer Rechte, und sein Nachfolger 
Friedrich I. tat es ihm gleich.102 

Leben in Territorien. Der Erfolg in der Bereitstellung von Sicherheit und 
im Bringen von Schutz als Zeugnis institutioneller Macht

1. Das Wachstum der Bürokratien

Im späten Mittelalter war der Okzident ein Nachzügler in der Bürokratisierung und 
Territorialisierung von Herrschaft. Seit dem 13. Jahrhundert ging die Römische Kurie voran, 
indem sie an römische Verwaltungsverfahren der Spätantike anknüpfte, und steigerte die 
Rationalisierung und Wirksamkeit der Erhebung ihrer Einkünfte.103  Im 14. und 15. Jahrhundert 
folgten die königlichen Verwaltungen in England, Frankreich und Skandinavien,104 im 15. 
und 16. Jahrhundert schlossen sich die Herrscher nachrangiger Territorien in Zentral- und 
Südosteuropa105 sowie die kaiserliche Verwaltung an.106 Hingegen führte im östlichen 
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Mittelmeerraum die byzantinische Herrschaft die spätantik-römische Verwaltungspraxis bis 
zum Ende des Mittelalters fort. Obschon die territoriale Reichweite der byzantinischen 
Herrschaft seit den Kreuzzügen schrumpfte und letztendlich im wesentlichen auf die Stadt 
Byzanz begrenzt war, blieb Byzanz als Zentrum und Repräsentant des Römischen Reichs als 
Vorbild über die Grenzen der byzantinischen Herrschaft hinweg einflussreich. Dieser Einfluss 
zeigte sich in der Übernahme byzantinischer Verwaltungspraxis und militärischer Organisation 
durch muslimische Herrscher im östlichen Mittelmeerraum,107 die die Territorialisierung ihrer 
Herrschaft frühzeitig vorantrieben.108 

Seit der Wende zum 16. Jahrhundert nutzten abendländische Herrscher die Infrastruktur ihrer 
Residenzstädte, wie etwa London oder Paris, um die bürokratische Kontrolle der ihnen 
unterstehenden Bevölkerungsgruppen zu erweitern. Zugleich begannen sie, bislang nur wenig 
regulierte Landstriche wie Waldungen oder die offene Landschaft stärker in die herrscherliche 
Verwaltung einzubeziehen. Ein Mittel, dieses Ziel zu erreichen, war es, Herrschaftszentren in 
Form von Schlössern in Mitten weitschweifiger Gartenanlagen in der offenen Landschaft, das 
heißt außerhalb der größeren Städte, bauen zu lassen. In Frankreich ging König Franz I. mit 
Schlössern wie Fontainbleau voran, in England folgte Heinrich VIII. mit Hampton Court. 
Bald zogen die Herrscher kleinerer Territorien wie etwa der Landgraf von Hessen-Kassel mit 
Schloss Weißenstein bei Kassel nach. Auch reichere Adelsherren und Angehörige des 
städtischen Patriziats ließen sich prächtige Villen außerhalb der Städte errichten, wie etwa de 
Villa d’Este außerhalb Roms. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts entwickelten sich diese Paläste 
zu Arenen öffentlichen Vollzugs der Herrschaft durch die Herrscher und das ihnen nahestehende 
aristokratischen Gefolge. Die Wirksamkeit bürokratischer Kontrolle hing von dem Grad der 
Zustimmung seitens der Beherrschten ab. Herrscher auf der einen Seite, Stadträte und die 
Beherrschten auf der anderen konnten darüber rechten, ob die Herrscher im Rahmen legitimen 
Handelns verfuhren, und Meinungsverschiedenheiten konnten in gewalttätigem Protest 
seitens der Beherrschten ihren Ausdruck finden. Diese Proteste fanden vornehmlich in den 
Räumen statt, die als öffentliche, das heißt allgemein zugängliche Räume galten.109 Zudem 
verstärkten die Kirchen ihre Überwachung des täglichen Verhaltens sowohl durch die 
Inquisition auf katholischer wie durch Visitationen auf protestantischer Seite. 

Es war nicht leicht, die Zustimmung der Beherrschten zu Maßnahmen zu erwirken, die 
Herrschaft bürokratisieren sollten. Dies war vor allem deswegen der Fall, da die Beherrschten, 
insbesondere in vielen größeren Reichen und Staaten, eine Vielzahl partikularistischer 
kollektiver Identitäten trugen, auch und gerade wenn sie der Kontrolle eines und desselben 
Herrschers unterstellt waren. Die Herrscher trafen keine nachhaltigen Maßnahmen, die hätten 
geeignet sein können, diesen Pluralismus partikularistischer kollektiver Identitäten zu 
überwinden. Folglich blieben die Gruppen der Beherrschten in vielen Reichen, Staaten und 
Territorien bis zum Ende des 18. Jahrhunderts divers, was seinerseits zur Folge hatte, dass 
dort verschiedene Rechtssysteme in Anwendung blieben. Insbesondere reklamierte der Adel 



- 40 -

in der Regel Sonderprivilegien für sich selbst, von der andere Bevölkerungsgruppen 
ausgeschlossen bleiben sollten. 

2. Die Legitimität von Herrschaft

Wie der hl Thomas von Aquin und andere Theologen des Mittelalters akzeptierten auch 
weltliche Theoretiker im 16. Jahrhundert die Prämisse, dass Handeln nach der Vernunft 
identisch sei mit dem Streben nach Zielen, die nach Maßgabe des Naturrechts moralisch 
gerechtfertigt werden konnten. Im 16. Jahrhundert gingen Theoretiker jedoch über ihre 
mittelalterlichen Vorläufer darin hinaus, dass sie forderten, das alles, was im Einklang mit 
dem Naturrecht stehe, durch Denken und nicht durch Glauben zu ermitteln sein solle. Diese 
Forderung gründeten sie auf die Ethik der Antike. Unter diesen Theoretikern war der Leidener 
Philologe Justus Lipsius am Ende des 16. Jahrhunderts einer der populärsten. Nach Studien 
über das Werk des Tacitus wandte er sich den philosophischen Schriften Senecas zu, den er als 
den berühmtesten Moralisten der Antike beschrieb. Aber Lipsius gab sich nicht mit bloßer 
Arbeit an Texten zufrieden, sondern wollte seine aus dieser Arbeit gewonnenen philosophischen 
Einsichten in der Politik seiner Zeit zur Geltung bringen. Er verstand demnach seine 
Wissenschaft auch als Mittel der Beratung von Herrschern und Regierungen.110 Als Ratgeber 
für militärisches Handeln schrieb Lipsius:

Niemals sollt Ihr einen Angriff machen, der nicht durch Herkommen und Vernunft erlaubt ist. Denn Krieg, wie 
auch Frieden, hat seine Gesetze. Und Ihr müsst Krieg führen mit nicht weniger Gerechtigkeit als Mut. Und in der 
Tat müssen in jedem Staat die Gesetze des Kriegs besondere Beachtung finden. Denn hastig in den Krieg zu 
rennen und gegen den Gegner eine Schlacht zu schlagen ist etwas Verderbliches, in der Nähe tierischen 
Verhaltens. Und wenn wir dieses Verhalten zulassen, kann es etwas anderes als Krieg aller Nationen geben? Und 
sollen wir etwa, in der Art der Barbaren, Töten mit Töten und Blut mit Blut vergelten? Wir sollten dies nicht tun. 
Und der folgende Gedanke möge nie in Euren Kopf dringen, dass Gerechtigkeit eine Frage der Waffen sei und 
dem gehöre, der Stärke besitze.111 

Mit seiner Forderung, die Herrscher mögen sich selbst unter Kontrolle haben und nicht in 
jeder möglichen Situation zu den Waffen greifen, begründete Lipsius eine Ethik der Mäßigung 
und stellte sich mit ihr den ihm zeitgenössischen Theorien der Staatsräson entgegen, die die 
Herrscher von den Fesseln der sonst allgemein verbindlichen Moral zu eximieren zu suchen 
schienen.112 Gegen diese Versuche vertrat Lipsius die These, dass Herrscher sich selbst einer 
strengeren moralischen Kontrolle unterwerfen müssten als die allgemeine Bevölkerung, da 
sie in besonderer Weise Verantwortung trügen. Würden sie dieser Verantwortung nicht gerecht, 
hätten nicht sie selbst, sondern andere zu leiden. Dies gelte insbesondere für Kriege. Wie 
Thomas von Aquin forderte Lipsius die Einhaltung von Regeln in der Zeiten der Kriegsführung, 
die die Wahrscheinlichkeit von Kriegen und die Schadenswirkung von Kampfhandlungen zu 
reduzieren in der Lage sein konnten. Wie die Vertreter des Völkerrechts im 16. Jahrhundert 
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positionierte auch Lipsius diese Regeln in einer metaphyischen Ebene oberhalb der Vielzahl 
der einzelnen Reiche, Staaten und Territorien als allgemeines, für die Menschheit als ganze 
verbindliches System von Normen und glaubte, dieses System werde sich nach den Regeln 
der Venunft letztendlich ohne Zwang von selbst durchsetzen: 

Wenn wir die Natur des Menschen insgesamt in Betracht ziehen, werden alle diese einzelnen irdischen Länder 
unwichtig, es sei denn in Bezug auf den Körper und nicht auf den Geist oder die Seele. Denn diese lassen die 
ganze irdische Welt als Gefängnis erscheinen, da sie aus den höchsten Gefilden auf uns herabkommen. Aber der 
Himmel ist unser wahres und rechtmäßiges Land, auf das wir unser ganzes Denken ausrichten sollen, damit wir 
frei nach Anaxagoras denen antworten können, die uns töricht fragen, ob wir keinen Bezug zu unserem eigenen 
Land haben: Ja, sehr sogar, aber dort ist unser Land, und wir heben den Finger und zeigen zum Himmel.113 

In diesem Absatz benutzte Lipsius eine Reihe von Konventionen. Auf die griechische 
Philosophie bezog er sich, indem er Körper und Seele gegenüber stellte und mit dem Bild von 
Himmel und Erde verband. Aber anders als die griechischen Autoren interessierte sich Lipsius 
nicht für Ontologie, sondern versetzte die Lehrsätze der griechischen Philosophie aus der 
Ontologie in die Theorie der internationalen Beziehungen. In diesem Zusammenhang erhielten 
diese Lehrsätze eine völlig neue Bedeutung. Denn sie gaben nunmehr der Ansicht Ausdruck, 
dass es jenseits des Pluralismus der einzelnen unter einander rivalisierenden Reiche, Staaten, 
Territorien und Städte eine höhere Ordnung gab, die die Menschheit als ganze umfasste. Wenn 
Lipsius’ Diktion von der Verbindung platonischer Seelenlehre mit der anaxagoreischen 
Dichomotie von Himmel und Erde gelöst wird, bringt sie eine Theorie der internationalen 
Beziehungen zum Ausdruck, die auf die Menschheit als ganze orientiert ist und diese als 
moralische Einheit setzt, die den antagonistischen Reichen, Staaten, Territorien und Städten 
übergeordnet ist. 

Lipsius begründete dieses Postulat mit Verweis auf die Vernunft. Vernunft galt ihm 
metaphorisch als ‘ein wahrer Sinn von menschlichen und göttlichen Dingen’.114 Er sah die 
Vernunft als die letzte Quelle derjenigen Grundsätze, die die Menschheit als ganze betreffen 
konnten. Seiner Meinung nach führte die Vernunft zu ‘Geduld’, der ‘wahren Mutter der 
Beständigkeit’. Beständigkeit mahnte er von den Herrschern an als ‘rechte und unbewegliche 
Stärke des Geists, die von äußeren oder zufälligen Begebenheiten weder aufgerichtet noch 
heruntergedrückt werden kann’. Wenn nötig, solle der Herrscher ‘seinen Sinn ändern, nicht 
seinen Standort’.115 Von dieser Grundlage ausgehend konnte Lipsius zu dem Schluss kommen, 
dass nur ein Handeln nach der Venunft diejenige Beständigkeit hervorbringen könne, die 
ihrerseits zu Wohlstand und guter Ordnung in den Reichen, Staaten, Territorien und Städten 
dieser Welt führen könne. 

Obschon Lipsius Flexibilität politischen Handelns einforderte, setzte er doch seinen Begriff 
der Beständigkeit gleich sowohl mit der stabilitas loci, das heißt dem Willen zu bleiben, wo 
man ist, als auch mit der tranquillitas animi, das heißt, der Ruhe des Geists, die er mit dem 
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Model der Waagschale zum Ausdruck brachte. Im Kontext der internationalen Beziehungen 
bezeichnete Beständigkeit dann eine politische Konstellation, in der mehrere Herrscher 
antoagonistischer von Reichen, Staaten und Territorien sich darauf verpflichten konnten, den 
Status quo als Maßstab der Stabilität und des Friedens bewahren zu wollen, wenn und solange 
sie den Geboten der Vernunft folgten. Lipsius war gleichwohl bewusst, dass Herrscher die 
Möglichkeit hatten, unvernünftig zu handeln, und dass sie, wenn sie gegen die Vernunft 
entscheiden wollten, daran nicht würden gehindert werden können. Die Herrscher, die sich 
gegen die Vernunft entschieden, handelten entgegen den Interessen der Menschheit als 
moralische Einheit in missverstandener Fürsorge für die ihnen unterstellten Reichen, Staaten, 
Territorien und Städte. Den Pluralismus der nebeneinander bestehenden konkurrierenden 
Reiche, Staaten, Territorien und Städte musste Lipsius mit der Menschheit als moralische 
Einheit verbinden. Dazu zog er die Herrschaftsvertragstheorie heran:

Ich bekenne, sage ich, dass jeder von uns eine Zuneigung und guten Willen für sein eigenes unwichtiges Land 
hat. Die Gründe dafür sind, wie ich annehme, Euch unbekannt. Ihr werdet glauben, sie seien durch die Natur 
gegeben. In Wahrheit aber entstehen sie aus Herkommen oder enem Erlass oder Anordnung. Denn nach dem 
Naturzustand haben die Menschen ihre wilde Lebensweise aufgegeben und begonnen, Häuser zu bauen und 
unmmauerte Städte, sich in Gesellschaft zusammenzufinden und offensive wie auch defensive Mittel einzusetzen. 
Sie teilten die Erde unter sich auf mit genauen Grenzen. Sie besitzen aber auch gemeinschaftlich Tempel, wie 
auch Marktplätze, Schatzhäuser und Gerichtssitze. Und ebenso allgemein gültige Zeremonien, Riten und 
Gesetze. Alle diese Dingen schätzte unsere Gier allmählich sehr hoch ein und bewertete sie, als wären sie jeweils 
alleiniges Eigentum Einzelner. Und in gewisser Weise sind sie es sogar, denn jeder einzelne Bürger hat ein 
eigenes Interesse an ihnen, und sie unterschieden sich von Privateigentum nur in der Hinsicht, dass sie nicht 
allein in der Gewalt eines Einzelnen standen. Dieses Zusammensein [consociatio] und diese Verbundenheit gab 
die Form Weise für einen neu errichteten Staat ab, den wir nun zutreffend als Gemeinwohl oder unser Land 
bezeichnen. Darin sahen die Menschen die hauptsächliche Stütze ihrer eigenen Sicherheit und erließen Gesetze 
für die Bereitstellung und Verteidigung dieser Sicherheit. Zumindest aber gab es überlieferte Handlungsmuster, 
die als Traditionen von den Ahnen an die Nachkommen weitergereicht wurden und eine gesetzesähnliche 
Geltungskraft erhielten. So kam es dazu, dass wir uns des Guten des Gemeinwohls erfreuen und Schaden an ihm 
betrauern. Denn unsere eigenen privaten Güter sind nur sicher, wenn auch das Gemeinwohl sicher ist und sind 
verloren, wenn dieses verloren geht.116 

Lipsius benutzte die Herrschaftsvertragslehre,117 um die Grenze zwischen der öffentlichen 
und der privaten Sphäre zu bestimmen, und bot zugleich eine Begründung dafür, dass er die 
Sicherheit der öffentlichen Sphäre als Bedingung der Sicherheit der privaten Sphäre zumaß. 
Dieses Argument diente ihm zur Rechtfertigung der Reiche, Staaten, Territorien und Städte 
als Institutionen des legitimen Schutzes des Privateigentums. Zudem betonte er den 
Voluntarismus, mit dem die Menschen den Herrschaftsvertrag geschlossen und ihre natürliche 
Freiheit aufgegeben hätten. Obschon Lipsius nicht die gesamte Phraseologie der 
Herrschaftsvertragslehre übernahm, die wenig später Juan de Mariana,118  Francisco Suarez,119 
Richard Hooker120 und Johannes Althusius121 gebrauchten, war doch der Voluntarismus der 
Kern seines Begriffs der consociatio, den Althusius von ihm übernahm. Von diesem Begriff 
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der consociatio leitete Lipsius den Gemeinen Nutzen als Gemeinwohl durch herkömmliche 
Handlungsmuster wie durch Verordnungen ab und nicht, wie seine dem Aristotelismus 
anhängenden Zeitgenossen, von einer scheinbar gottgewollten Neigung der Menschen zum 
Zusammenleben. Der Begriff der consociatio enthüllt Lipsius’ Bemühen um begriffliche 
Differenzierung zwischen Gewohnheits- und gesatztem Recht als wesentliche Merkmale 
eines jeden Reichs, Staats, Territoriums und einer Stadt einerseits und den für die gesamte 
Menschheit gültigen moralischen Normen andererseits.122 

Da Lipsius seine Theorie der internationalen Beziehungen in den Niederlanden konzipierte, 
war es angemessen, dass er auf die Herrschaftsvertragslehre rekurrierte. Denn anders als in 
den meisten anderen Gegenden Europas lag dort zu der Zeit, als Lipsius seine theoretischen 
Werke veröffentlichte, ein veritabler Herrschaftsvertrag in der Form einer Urkunde vor. Diese 
war von den niederländischen Städen im Jahr 1579 zu Utrecht unterzeichnet worden und hatte 
die Form eines Einungsvertrags zwischen den Räte der niederländischen Städte und 
aristokratischen Herrschaftsträgern, deren gemeinsames Ziel die Befreiung von spanischer 
Herrschaft war. Für einen solchen Einungsvertrag gaben die Verfassungen der Städte das 
beste Beispiel ab und stellten dadurch die empirische Basis für die politische Theorie bereit, 
die Lipsius formulierte.123 Mit Hilfe der Herrschaftsvertragslehre gelang es Lipsius, 
gleichzeitig die Sicherheit der einzelnen Personen als Rechtspflicht legitimer Herrschaft zu 
begründen und den Pluralismus der antagonistischen, konkurrierenden, aber doch dem Gesetz 
unterworfenen Reiche, Staaten, Territorien und Städte mit dem Postulat der in allgemeinen 
moralischen Normen gründenden Einheit der Menschheit zu vereinbaren. 

Da Lipsius durchaus skeptisch war, ob die Herrscher davon abgehalten werden könnten, sich 
unmoralischen Handlungen zu verschreiben, musste er diejenigen Bedingungen spezifizieren, 
unter denen Handlungen bestraft werden konnten, die gegen das Interesse der Menschheit 
gerichtet waren. Derartige Strafaktionen konnten, da sie über die Grenzen der einzelnen 
Reiche, Staaten, Territorien und Städte hinweg stattzufinden hatten, nur auf der Ebene der 
internationalen Beziehungen durchgeführt werden und konnten folglich nicht aus dem Recht 
eines einzelnen Reichs, Staats, Territoriums oder einer Stadt begründet werden. Lipsius 
forderte diese Strafaktionen als Zwangsmaßnahmen zur Verteidigung der moralischen 
Integrität der Menschheit insgesamt gegen diejenigen, die gewillt zu sein schienen, gegen die 
Regeln der Ethik der Mäßigung zu verstoßen. In der Ebene der internationalen Beziehungen 
sah Lipsius den Krieg als einziges Mittel, das die Durchführung der Strafaktionen erlaubte. 
Da Lipsius, anders als die Vertreter der Herrschaftsvertragslehre des 14. Jahrhunderts, seine 
Theorie der internationalen Beziehungen ohne Rekurs auf eine Institution universaler 
Herrschaft konzipierte, war dieser Schluss konsequent. Immerhin setzte Lipsius auf diese 
Weise eine neue Bedingung für die Anerkennung eines gerechten Kriegs, den er nur zuließ, 
sofern seine Notwendigkeit aus nachgewiesenem Handeln eines Herrschers gegen die Regeln 
der Vernunft und gegen die moralische Integrität der Menschheit begründbar war. Um diese 
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Theorie des gerechten Kriegs zu begründen, schrieb Lipsius eigens zwei umfangreiche Werke 
über das Kriegswesen und stellte den Krieg ganz in das Zentrum des Kapitels über die 
internationalen Beziehungen in seinem Buch über die Politik.124 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts verlagerten einige Vertreter der Herrschaftsvertragslehre den 
Blick von der Entstehung legitimer Herrschaft auf die Bedingungen, unter denen politisch 
aktive Gruppen zustande kommen konnten. Francis Hutcheson zum Beispiel behandelte 
Prozesse der Entstehung politischer Ordnungen und ging dabei von der Lipsianischen 
Erwartung aus, dass es keinen natürlichen Zwang gebe, der die Angehörigen von Gruppen zur 
Anerkennung einer politischen Ordnung veranlassen könne. Hingegen nahm Hutcheson an, 
dass Menschen aus vernünftiger Einschätzung ihrer Bedürfnisse freiwillig zu der Überzeugung 
gelangen würden, dass die Anerkennung einer solchen Ordnung für sie die beste Garantie 
ihrer Sicherheit sei. Aber auch Hutcheson blieb skeptisch, dass es gelingen könne, alle 
Gruppenangehörigen ohne Ausnahme zu dieser Erkenntnis zu bewegen. So griff er auf die 
Vorbildrolle zurück, die er weisen Einzelpersonen zuerkannte, die die Gefahren des Lebens in 
der angeblichen Vereinzelung des Naturzustands für sich erkannt haben sollten:

Indem sie diese Gefahren erkennen und bereits erfahren haben, werden weise Menschen sie anderen gegenüber 
vertreten und auf diese Weise viele andere dazu gebracht haben, sich mit ihnen gegen diese Gefahren 
zusammenzufinden. Das heißt, einige Menschen mit nachgewiesener Weisheit und Gerechtigkeit wurden als 
Schiedsleute aller Anschauungsunterschiede unter den Gruppenangehörigen eingesetzt und zu Leitern aller 
Maßnahmen, die für die Sicherheit und das Wohlergehen der Gesamtheit erforderlich sind. Sie versehen 
diejenigen Herrscher mit Macht, die ausreicht zur Durchsetzung ihrer Entscheidungen und Verordnungen.125 

So argumentierte Hutcheson, dass es die Aufgabe der Herrscher sei, für die Beherrschten 
unter ihrer Kontrolle Sicherheit bereitzustellen und in ihren Reichen, Staaten, Territorien und 
Städten für Ordnung und Stabilität zu sorgen. Seine Schlussfolgerung war, dass diejenigen 
Herrscher, die als Bereitsteller von Sicherheit und Schutz und als Garanten von Ordnung und 
Stabilität erfolgreich waren, eine zunehmend größere Zahl einzelner Personen davon 
überzeugen könnten, dass es am besten für sie selbst sei, legitime Herrschaft für ihre eigene 
Sicherheit anzuerkennen. 

Dasselbe Argument benutzten im 18. Jahrhundert auch diejenigen Theoretiker, die Förderung 
von Sicherheit und Stabilität als Voraussetzung für eine aktive Bevölkerungspolitik,126 die 
Akkumulation privaten und öffentlichen Reichtums127 und persönlichen Glücks128 
bestimmten. Auch diese Theoretiker trugen dazu bei, dass sich das Interesse der Anhänger der 
Vertragslehre vom Herrschaftsvertrag auf den Gesellschaftsvertrag verschob. 

Diese Verschiebung war wesentlich als Indiz für die zunehmende Bedeutung, die die 
Begründung herrschaftlicher Privilegien in der politischen Theorie des sogenannten 
aufgeklärten Absolutismus einnahm. Physiokraten waren insbesondere damit beschäftigt, 
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Gesellschaft und Herrschaft mit Nützlichkeitsüberlegungen zu begründen, und forderten, 
Herrschaft solle in erster Linie dem Nutzen der Beherrschten zuträglich sein. Unter anderen 
verlangte François Quesnay, die Beherrschten sollten ihrem Herrscher gegenüber gehorsam 
sein, da dieser nur unter dieser Bedingung in der Lage sei, die Natur zu beherrschen, die 
Stabilität der Welt zu erhalten und auf diese Weise zum Wohlergehen und Glück der 
Beherrschten beizutragen.129 Andere Physiokraten wie Johann Heinrich Gottlieb Justi und 
Johann Peter Süßmilch, fügten die Forderung hinzu, dass die Herrscher dadurch eine aktive 
Bevölkerungspolitik betreiben sollten, dass sie den Beherrschten umfassende Sicherheit 
bereitstellten, die Gesundheitsfürsorge einschloss und vorzeitigen Todesfällen entgegenwirken 
sollte.130 Die Bereitstellung von Sicherheit wurde auf diese Weise Bestandteil der Beherrschung 
der Natur als Aufgabe legitimer Herrschaft. 

Darüber hinaus bestand in den Programmen für den ewigen Frieden ein wichtiges Genus 
politischer Theorie. Diese Programme definierten Frieden im weiteren Sinn als vertragliche 
Vereinbarung über unbefristete Versöhnung durch Amnestie, Freundschaft und die Existenz 
gutnachbarlicher Beziehungen zwischen den vertragsschließenden Parteien. Dieser weite 
Begriff des Friedens stand in scharfem Gegensatz zu den zumeist befristeten Waffenstillständen, 
die lediglich die Beendigung militärischer Gewaltmaßnahmen festschrieben. Einerseits 
betrachteten die Theoretiker den Frieden als Resultat spezieller vertraglicher Vereinbarungen 
in der Regel auf bilateraler Basis. Andererseits jedoch bestanden sie darauf, dass ein 
wachsendes Netzwerk von Friedensverträgen umso schneller in einem allgemeinen, ewigen 
Frieden umschlagen werde, je öfter einzelne Friedensverträge geschlossen würden.131 Der 
Erhalt des Friedens erwuchs als öffentliches Bedürfnis, dem die Herrscher einzelner Reiche, 
Staaten, Territorien und Städte im Interesse der ganzen Menschheit gerecht zu werden hatten, 
wenn sie Träger legitimer Herrschaft Anerkennung finden wollten. 

3. Der Begriff der Sicherheit

Lipsius’ Ethik der Mäßigung hatte einen wesentlichen Einfluss auf den Begriff der Sicherheit. 
Dieser Einfluss betraf die Theorie der inneren Politik der Reiche, Staaten, Territorien und 
Städte, denn sie verstärkte die Herrschaftsvertragslehre als wichtigste Theorie legitimer 
Herrschaft. Aber Lipsius’ Ethik hatte auch Wirkungen auf die internationalen Beziehungen, 
da sie ältere Strategien zur Durchsetzung internationaler Verträge als Basis der Beziehungen 
zwischen Herrschern förderte und somit der Neigung zum Waffengebrauch entgegenwirkte. 
Aber auch die Kriegführung veränderte die Ethik, zumindest in der zweiten Hälfte des 17. und 
im 18. Jahrhundert, da sie die legale Fähigkeit von Herrschern zum Führen von Kriegen 
einschränken und Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Kombattanten und 
Nicht-Kombattanten fördern konnte. 
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Solange Herrscher sich als Bereitsteller von Sicherheit und Bringer von Schutz im Inneren 
ihrer Reich, Staaten, Territorien und Städte profilieren konnten, durften sie gerechterweise 
nach den Bedingungen der hypothetischen Herrschaftsverträge Loyalität von den Beherrschten 
einfordern. Auf dieser Basis entstanden die zahlreichen Policeyordnungen seit der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts.132 Diese Satzungen sezten ausgebildete Überwachungsanstalten 
voraus, wenn die Chance ihrer Umsetzuzng gegeben sein sollte, waren aber auch bei 
Vorhandensein solcher Anstalten nur dann wirkungsvoll, wenn die Beherrschten den 
Grundsätzen der Ethik der Mäßigung folgten und sich selbst überwachten. Diesem Zweck 
dienten die zahlreichen kirchlichen Kontrollinstanzen, die zwar auf die Überwachung von 
Glaubensdingen beschränkt waren, aber dafür um wirksamer die private Sphäre der einzelnen 
Gläubigen durchleuchten konnten.133 

Die Theoretiker der legitimen Herrschaft im 17. und 18. Jahrhundert behaupteten genau wie 
ihre Vorläufer im 16. Jahrhundert wie Lipsius, Salmasius und Mariana, dass die Bereitstellung 
von Sicherheit und das Bringen von Schutz Akte öffentlicher Herrschaft seien, solange 
Herrscher nach den Grundsätzen der Herrschaftsverträge handelten. Insbesondere für 
Althusius war Schutz ‘die legitime Verteidigung gegen Verletzungen und Gewalt’ und sollte 
von den Herrschern den Beherrschten erbracht werden. Althusius schloss ausdrücklich den 
Schutz der körperlichen Unversehrtheit, die Garantie der Bewegungsfreiheit und der 
öffentlichen Ruhe, das Führen nur von gerechten Kriegen und die Bereitstellung aller 
notwendigen Güter in seinen Begriff des Schutzes ein. Er bestand auch darauf, dass Herrscher 
als Bereitsteller von Sicherheit agieren sollten, worunter er ‘die Bewahrung von Gerechtigkeit, 
Frieden, Ruhe und Disziplin’ unter den Beherrschten subsummierte, während er gerechten 
Krieg als Mittel zur Bewahrung von Stabilität in den Beziehungen zwischen Herrschern 
zuließ.134 In Althusius’ Sprache galt Schutz als Begriff für die Bewahrung der Integrität der 
einzelnen Privatpersonen, wohingegen Sicherheit auf die öffentliche Sphäre bezogen war. 

Ein zusätzlicher Faktor der Trennung der privaten von der öffentlichen Sphäre im Kontext der 
Sicherheitsdiskussion bestand in der allmählichen Einführung volkssprachlicher Varianten 
des Lateinischen securitas im Englischen und Französischen zwischen dem späten 16. und 
dem frühen 18. Jahrhundert. Im Französischen trat der Neologismus sécurité in Wettstreit mit 
dem älteren sûreté, das über das Vulgärlateinische aus derselben Wurzel stammte. Im 
Englischen standen sure, aus französisch sûre, und safe bzw. safety gegen den Neologismus 
security. In beiden Sprachen kam es so zu einem Pluralismus von Sicherheitswörtern, der die 
Grammatiker der Zeit dazu ermunterte, den verschiedenen Wörtern unterschiedliche 
Bedeutungen zuzuschreiben. Die Debatte unter Theologen und Philosophen führte zu der, 
freilich nicht unumstrittenen, Differenzierung zwischen certitude, tranquillity of mind und 
sécurité als Bezeichnungen für mehr oder weniger begründetes Gottvertrauen oder Vertrauen 
in die menschliche Erkenntnisfähigkeit einerseits sowie certainty und sûreté als Bezeichungen 
für Festigkeit des Glaubens andererseits. Im Bereich der Politik ergab sich die Unterscheidung 
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zwischen dem privaten Bedürfnis nach Schutz als Bedeutung von safety, sûreté oder insurance 
und der öffentlichen Bereitstellung von Sicherheit durch Herrscher als Bedeutung von 
security.135 

Weniger genau als Althusius war Thomas Hobbes in seiner Terminologie, als er den Staat 
umfassend als ‘politischen Körper oder bürgerliche Gesellschaft’ definierte und ausgab als 
‘eine Menge von Menschen, die durch eine gemeinsame Macht für ihren gemeinsamen 
Frieden, ihre gemeinsame Verteidigung und ihr gemeinsames Wohlergehen in einer Person 
vereinigt sind’.136 Er positionierte Herrscher und Regierungen als Bereitsteller umfassender 
Sicherheit für die Beherrschten unter ihrer Kontrolle und behauptete, dass Herrscher dem 
Naturrecht verpflichtet sei müssten, wenn sie die Bereitstellung von Sicherheit als das 
Hauptziel ihrer Herrschertätigkeit zu leisten in der Lage sein wollten.137 Folglich standen 
Kriege ‘dem Naturrecht entgegen, dessen Summe im Schließen von Frieden besteht’.138 
Hobbes schloss, dass die Sorge für die ‘Sicherheit der Beherrschten das Höchste Gesetz der 
Herrschaft sei’.139 Hobbes stimmte Althusius in der Forderung zu, dass Kriege nur geführt 
werden dürften, wenn sie moralisch gerechtfertigt werden könnten sowie unter den 
Bedingungen, die Thomas von Aquin und Lipsius beschrieben hatten. Samuel Pufendorff 
folgte Hobbes, indem er darauf bestand, dass Staaten Institutionen zur Bereitstellung von 
Sicherheit seien und dass Herrscher die internationalen Beziehungen in guter Ordnung auch 
ohne Gesetze und in einem unveränderbaren systemischen Rahmen unveränderbarer Regeln 
führen sollten, die dem Naturrecht zu entnehmen seien.140 John Locke wiederum ging einen 
Schritt über Hobbes hinaus, indem er darstellte, dass Einzelpersonen ‘wechselseitige’ 
Sicherheit erwerben könnten, indem sie sich mit anderen zu einer ‘bürgerlichen Gesellschaft’ 
zusammenschlössen.141 Die Ethik der Mäßigung verhalf dem umfassenden Begriff der 
Sicherheit zu weitreichender Wirkung. Der Respekt vor dem Naturrecht verpflichtete 
Herrscher und Regierungen darauf, sich für die Bewahrung des Friedens, die Bereitstellung 
von Sicherheit und das Bringen von Schutz so viel und so lange wie möglich einzusetzen. 
Krieg galt nach wie vor als unvereinbar mit dem Gebot der Bereitstellung von Sicherheit und 
dem Bringen von Schutz und konnte nur im Sinn Augustins gerechtfertigt werden, wenn er als 
Beitrag zur Verfestigung des Friedens ausgegeben werden konnte.142 So plazierte Christian 
Wolff Gemeinen Nutzen und Sicherheit als die ‘höchsten und letzten Gesetze’ des Staats. 
Daher sei die allgemeine Frage, nach der alles im Staat entschieden werden müsse, wie der 
Gemeine Nutzen verbessern und die Sicherheit bewahren werde.143 Der Politiktheoretiker 
Jacob Friedrich von Bielfeld sekundierte und bestimmte als ‘erste Tugend der Regierung’ die 
Bereitstellung von Sicherheit für Leben und Personen der Bürger, deren Ehre und Vermögen.144 
Bis an das Ende des 18. Jahrhunderts galt Sicherheit somit als Hauptzweck des Staats und 
wurde sogar als Recht aus dem Naturrecht abgeleitet.145 

Aber nicht nur Herrscher handelten als Bereitsteller von Sicherheit und Schutz. Nach wie vor 
waren private Anbieter von Sicherheit und Schutz zugelassen und erfreuten sich seit Ende des 
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17. Jahrhunderts der besonderen Beachtung aufklärerisch gesinnter Gelehrter. Private 
Unternehmungen entstanden, die sich auf das Geschäft mit dem einen oder anderen Bereich 
der Sicherheit spezialisierten. Auch öffentliche Unternehmen erhielten herrscherliche 
Privilegien zur Bereitstellung von Sicherheit und Schutz. Bereits in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts sowie noch einmal in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verlangten 
Gottfried Wilhelm Leibniz146 und Johann Heinrich Gottlob Justi,147 über die spätmittelalterlichen 
privaten Risiko-Versicherungen für die Schifffahrt hinausgehend, den Ausbau herrscherlich 
kontrollierter wie auch privater Versicherungssysteme, die Schäden in Folge von Tod oder 
Feuer begleichen sollten, von denen Familien betroffen sein konnten. Obrigkeitlich 
kontrollierte Feuerversicherungen kamen in einigen Städten wie zum Beispiel Hamburg in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sowie in den Territorien nach städtischem Vorbild im 
18. Jahrhundert tatsächlich zustande,148 und private Gesellschaften begannen das Geschäft 
mit Lebensversicherungen als Altersvorsorgesysteme.149 

Jenseits der scheinbar wohl geordneten ‘bürgerlichen Gesellschaften’, in Gegenden und 
Gruppen also, die die Ordnungs- und Überwachungsmacht der weltlicher und kirchlicher 
Herrschaft nicht oder nicht ganz erfasste, bestanden autonome Gruppen fort. Zumeist fanden 
sich Vaganten und Bettlern in ihnen zusammen, die die weltlichen und kirchlichen Instanzen 
zu kriminalisieren trachteten und aus den wohl geordneten Siedlungen auswiesen. Einige 
dieser Vagantengruppen bildeten eine Art Unterweltkultur aus mit eigenen Regelsystemen, 
exklusiven Sprachnormen, strikter Kontrolle, unbedingter Erzwingung von Loyalität und 
autonomen Mechanismen der Bereitstellung von Sicherheit.150 Bemerkenswert ist, dass bis 
ans Ende des 18. Jahrhunderts weltliche und kirchliche Institutionen von Herrschaft kaum 
Maßnahmen zur Unterdrückung dieser autonomen Gruppen trafen.151 

In Bezug auf die internationalen Beziehungen blieben die Bewahrung des Friedens und die 
Bereitstellung umfassender Sicherheit die am häufigsten erklärten Ziele auswärtiger Politik. 
Avant la lettre hatte Erasmus von Rotterdam bereit im Jahr 1517 Bemühungen um einen 
stabileren Frieden durch Mäßigung seitens der Herrscher seiner Zeit eingefordert und 
vorgeschlagen, dass die mächtigeren unter ihnen einen multilateralen Vertrag zur Beförderung 
eines allgemeinen Friedens in Europa schließen sollten. Er legte diesen Vorschlag in einem 
Traktat nieder, den er wohl auf Veranlassung der burgundischen Kanzlei Herzog Karls II., des 
1516 gewählten Königs Karl I. von Aragon und späteren Kaisers Karls V., verfasst hatte.152 
Die Kanzlei griff den Vorschlag in der Tat auf und startete Vorbereitungen für den Abschluss 
eines solchen Vertrags. Die den Vertrag schließenden Parteien sollten auf Krieg als Mittel des 
Austrag von Streitigkeiten feierlich verzichten und sich darauf verpflichten, für die Sicherheit 
den ihnen unterstellten Beherrschten zu sorgen. Der Vertrag trat schließlich im Jahr 1518 in 
Kraft und blieb Gegenstand außenpolitischer Verhandlungen bis zum Jahr 1525.153 Obschon 
der Vertrag schließlich durch den neuerlichen Krieg zwischen Frankreich und Spanien um 
Kontrolle Italiens obsolet wurde, blieben seine wesentlichen Bestimmungen auf der Agenda 
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der internationalen Beziehungen und gaben die Platform ab für Einzelregelungen in bilateralen 
Verträgen mit Versprechen, künftig den Frieden in stabilerer Form bewahren zu wollen. In 
einigen dieser Friedensverträge zeigten die Signatarmächte Bereitschaft, künftig für Stabilität 
eintreten zu wollen, und deklarierten Stabilität als Bedingung für Sicherheit. Wörter wie 
Ruhe, repos, tranquillity und balance und Bestimmungen über die Sicherheit von Unteranen 
in Gebieten unter der Kontrolle anderer Herrscher fanden Eingang in die Sicherheitsdebatte154 
und kamen als Rechtsbegriffe155 ohne Bewehrung durch militärische Zwangsmittel in 
Gebrauch für Stabilität und ein internationales System, das als Rahmen zur Friedensbewahrung 
ausgegeben wurde. Auch das Gleichgewicht wandelte sich von einer Richtschnur für 
politisches Entscheiden in einen Rechtsgrundsatz, dessen Verletzung als Grund für einen 
gerechten Krieg gegen einen Herrscher anerkannt wurde, der sich gegen die Ethik der 
Mäßigung gestellt haben sollte. Kontroversen über gerechte Kriege fanden während des 18. 
Jahrhunderts in der Sprache der Bereitstellung von Sicherheit statt.156

Vor dem Hintergrund des Streits der Konfessionen in der zweiten Hälfte des 16. und des 17. 
Jahrhunderts politisierten die Konfliktparteien das Wort Schutz als Propagandamittel im 
Dienst der Vorbereitung von Kriegen. Schon Jean Bodin griff diesen Missbrauch auf und wies 
darauf hin, dass mächtige souveräne Herrscher von Schutz reden könnten, den sie weniger 
mächtigen souveränen Herrschern angedeihen lassen wollten. Dabei handelte es sich, Bodin 
zufolge, aber nicht um echten Schutz, sondern tatsächlich um das Streben nach Herrschaft, 
das heißt der Zerstörung der Souveränität des schwächeren Herrschers.157 Bodin zog daraus 
den fundamentalistischen Schluss, dass das Annehmen von Schutz mit der Souveränität von 
Herrschaft grundsätzlich unvereinbar sei, und nahm mit dieser Stellungnahme die Kontroverse 
um die französische Kriegspropaganda unter Ludwig XIV. vorweg.158 

Gleichwohl hatte die Ethik der Mäßigung nicht zuletzt in der zweiten Hälfte des 17. und in 
wesentlichen Abschnitten des 18. Jahrhunderts starken disziplinierenden Einfluss auf die Politik 
wie auch Organisation des Militärs. In den Niederlanden, wo die Wirkung des Werks des Lipsius 
am größten war, unternahm es die Regierung schon am Ende des 16. Jahrhunderts, das ihr für 
den Krieg gegen Spanien verfügbare Aufgebot an Milizionären im Gebrauch der Waffen zu 
exerzieren. Darin folgte die Regierung dem Ratschlag des Lipsius und anderer zeitgenössischer 
Theoretiker, die ihre Grundsätze des militärischen Exerzierens von griechischen und römischen 
Vorbildern ableiteten.159 Die niederländische Regierung variierte die Vorschläge Lipsius, indem 
sie zusätzlich zu der klassisch antiken auch noch mittelalterliche Traditionen des Waffenübens 
aufgriff, und unterstellte ihr Milizaufgebot dem Kommando ihrer Offiziere. Die Milizionäre 
wurden in der Handhabung ihrer Waffen geübt und waren zudem gehalten, sich selbst zu 
kontrollieren und nur erteilte Befehle bedingungslos und ohne Raisonnieren auszuführen.160 
Die Organisation des niederländischen Militärs beruhte auf dem Drill der Milizionäre und 
diente dem Ziel, die Handlungen der kämpfenden Truppen zu begrenzen und die einzelnen 
Krieger in einheitliche und geschlossene Einheiten zu integrieren. 
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Obschon die niederländische Milizorganisation, die die Bündnispartner der Oranier im 
deutschen Sprachraum übernahmen, während des Dreißigjährigen Kriegs gegen die 
professionellen Söldnerhaufen außerhalb der Niederlande fast durchweg Niederlagen 
hinnehmen musste, gab sie durch das Model ab für die militärischen Reformen, die nach 
Beendigung dieses Kriegs in vielen Teilen Europas durchgeführt wurden. Seit der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde Drill in den europäischen Armeen ubiquitär als Mittel zur 
Erzwingung von Disziplin und Erlernung des Waffengebrauchs.161 Das Drilllen von Soldaten 
aber kostete Zeit. Gut gedrillte Soldaten waren daher von großem taktischen Wert, schwer zu 
ersetzen und zu teuer als bloßes Kanonenfutter. Militärführer mussten sich daher bemühen, 
Schlachten, so gut es ging, zu vermeiden und, wo sie Schlachten für unausweichlich hielten, 
die Zahl der Kriegstoten zu minimieren. Schlachtvermeidung geronn zur hohen Kunst der 
Kriegsführung und brachte Kommandeuren wie dem Prinzen von Savoyen und der Herzog 
von Marlborough unsterblichen Kriegsruhm. Kriege wurden zudem einem ausufernden 
System von Regeln des internationalen Rechts unterworfen, die, auch wenn sie nicht 
erzwingbar waren, doch als politische Kampfmittel gegen Herrscher verwendet werden 
konnten, die im Ruf standen, sich dem internationalen Recht nicht beugen zu wollen.162 Ein 
europäischer Klub von Kommandeuren entstand, die ziemlich frei zwischen den Armeen 
migrierten und immer wieder in die Dienste anderer Herrscher traten. Sie konstituierten die 
‘militärische Aufklärung’ als eine europaweite Bühne, auf der sie im Medium der Schrift 
öffentlich und kontrovers über militärische Dingen debattierten.163 

Bis zum Ende des 18. Jahrhundert blieb Sicherheit umfassend definiert, obschon die 
eschatologische Dimension dem Begriffs völlig abhanden kam. Zumal protestantische 
Theologen, zu allererst Luther selbst, klassifizierten sogar das Bemühen um Sicherheit als ein 
Übel und brachten es mit der mittelalterlichen Todsünde der Trägheit und Sorglosigkeit 
(acedia) in Verbindung. Sie befürchteten, dass der Glauben an die Sicherheit gegen das Böse 
die Furch vor Gottesstrafen bei sündigem Verhalten vermindern könnte, und warnten davor, 
dass auf Sicherheit vertrauende Christen das Evangelium vergessen und den Versuchungen 
des Teufels erliegen könnten. Die eschatologische Dimension des Sicherheitsbegriffs war 
somit in der protestantischen Theologie schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts negativ 
belegt.164 Während einige Autoren wie Justus Lipsius und Johannes Althusius damit begannen, 
die private von der öffentliche Sphäre in ihren Aussagen über Sicherheit und Schutz zu 
trennen, änderte sich wenig an der Konzeptionalisierung der Dichotomie der öffentlichen und 
der privaten Sphäre und der Markt der im Wettbewerb stehenden Bereitsteller von Sicherheit 
und Bringer von Schutz blieb bestehen. 
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Leben in Staaten. Die Militarisierung der Sicherheit

1. Staatsentstehung als Absorption kollektiver Identitäten und Nationalisierung des 
politischen Raums

Die Kehrseite des Bemühens um Bewahrung der Stabilität und Sicherheit unter dem Ancien 
Régime des späteren 17. und des 18. Jahrhunderts war die mangelnde Flexibilität der 
politischen und Verwaltungsinstitutionen in den Reichen, Staaten, Territorien und Städten. 
Das rigide System von Ordnung und Kontrolle konnte nur entweder erhalten oder zerstört 
werden; es war nicht reformfähig. Die Revolutionen in Amerika und Frankreich sagten 
Zerstörung an. Während der Epoche der Revolutions-und Napoleonischen Kriege zwischen 
1792 und 1815 entstand eine neue politische Landschaft, in der nur noch wenige der 
vorrevolutionäre Reiche, Staaten, Territorien und Städte als selbständige, souveräne Staaten 
weiter bestanden. 

Die Zugehörigkeit zu den neuen Staaten als kollektive Identität bestimmte sich in der Form 
der Nationalität oder der als Indigenat verstandenen Staatsangehörigkeit. Militärdienst 
erwuchs als zentrales Merkmal der Bestimmung der kollektiven Identität und legte die 
Grundpflichten der Staatsbürger fest. Die nicht in Kraft gesetzte französische Verfassung von 
1793 schrieb sogar militärisches Exerzieren als allgemeine Pflicht für die männliche 
Bevölkerung der Republik vor.165 Nationen wurden begriffen als ‘Völker in Waffen’.166 

Nationen als Gruppen von Kriegerbürgern manifestierten sich nicht nur in obligatorischem 
Militärdienst, sondern auch in der im Verlauf des 19. Jahrhunderts schnell wachsenden 
sozialen Akzeptanz des Militärs durch die städtischen Mittelschichten. Seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts waren bürgerliche Ideologen damit beschäftigt, für den Staat als ‘Verkörperung’ 
der Sittlichkeit und Institution zur Durchsetzung des Rechts zu werben. Ethik sollte nicht 
mehr auf die gesamte Menschheit bezogen, sondern an die Nation gebunden sein. Im deutschen 
Sprachraum traten Friedrich Ludwig Jahn und die von ihm maßgeblich beeinflusste 
Turnerbewegung an, den Sport zu militarisieren und zumal unter jungen Leuten für den Staat 
als Nationalstaat zu werben.167 In dieselbe Richtung argumentierte Johann Gottlieb Fichte, 
indem er forderte, die Regierungen sollte die unter ihrer Kontrolle stehenden 
Bevölkerungsgruppen zur Nationalität erziehen, und behauptete, die persönliche Sicherheit 
aller Angehörigen einer Nation könne nur gewährleistet werden, wenn die Nation als ganze 
sicher vor militärischer Bedrohung von außen sei. Alleinig legitimer Bereitsteller von 
Sicherheit sei der Staat. Der Staat war in Fichtes Idealvorstellung der ‘geschloßne Handelsstaat’. 
Dieser Staat könne militärisch nur sicher sein, wenn und solange alle Angehörigen loyal seien 
und die Regierung unterstützten. Im Ernstfall sei für die militärische Sicherheit des Staats 
Voraussetzung, dass jeder Staatsangehörige für den Staat zu sterben bereit sei. Die persönliche 
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Identität aller Staatsangehörigen sei von der kollektiven Identität der Nation abgeleitet, und 
die kollektive Identität der Nation müsse alle sonstigen, partikularen kollektiven Identitäten, 
wie etwa Familien, Nachbarschaftsgruppen, lokale politische Gemeinschaften, in sich 
absorbieren, die Einzelpersonen für sich würden in Anspruch nehmen können. Der maßgebliche 
Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt unterstützte Fichte, indem er im Jahr 1809 den Plan 
zur Begründung einer preußischen Universität in Berlin vorlegte, die er als höchste Anstalt zu 
Bildung der deutschen Nation beschrieb.168 

Der schottische Rechtsanwalt Henry Peter Lord Brougham and Vaux schrieb im Jahr 1803 
diesen Nationen ein Merkmal zu, das er ‘Bewegungen’ (movements) nannte. Nations, meinte 
er, handelten wie Einzelpersonen aus unkalkulierbaren ‚Leidenschaften’, und das internationale 
System habe die Aufgabe, die Folgen dieser ‘Leidenschaften’ auszutarieren. Nationen würden 
wie die Individuen, aus denen sie zusammengesetzt seien, ‘durch plötzliche Erregung bewegt, 
durch Leidenschaften zum Handeln gebracht, durch Neid und Hass erregt’.169 Das 
internationale System, so meinte er, könne durch Anwendung des Grundsätze der 
Gleichgewichtspolitik den ‘Bewegungen’ der Nationen entgegenwirken:

Das große und herausragende Element der Gleichgewichtstheorie besteht in der systematischen Form, auf die sie 
jene einfachen und selbstverständlichen Grundsätze nationalen Verhaltens reduziert; nämlich die unaufhörliche 
Beachtung auswärtiger Angelegenheit, die sie erzwingt; die dauerhafte Achtsamkeit, die sie gegenüber jeder 
Bewegung in allen Teilen des Systems vorschreibt; die Unterwerfung aller nationalen Leidenschaften und 
Antipathien unter den Blickwinkel fern liegenden Nutzens, die sie auferlegt; die unablässige Sorge, die sie auch 
weit entfernt liegenden und mit uns scheinbar unverbundenen Nationen angedeihen lässt; die allgemeine 
Vereinigung in ein zusammenhängendes System, die sie für alle europäischen Mächte bewirkt hat – durch 
Beachtung gewisser Gesetze und umgesetzt, für den größten Teil, durch ein allgemeines Prinzip [politischen 
Handelns]; schließlich, als Folge aus alledem, das Recht der wechselseitigen Kontrolle der Akkreditierung 
diplomatischer Gesandter und Residenten, die jetzt in allen zivilisierten Staaten anerkannt ist. Dies ist die Gleich-
gewichtstheorie.170 

Brougham vertrat eine globale Perspektive. Sein internationales System war weltumspannend. 
Er wies der Gleichgewichtspolitik die Aufgabe zu, die nationalen ‘Leidenschaften’ zu 
absorbieren. Dass es diese ‘Leidenschaften’ gab, dass sie nicht berechenbar seien und auch 
nicht einer allgemeinen, für die Menschheit als ganze gültige Ethik der Mäßigung unterworfen 
werden könnten, setzte er als selbstverständlich voraus. Das internationale System hatte die 
Aufgabe, diesen ‘Leidenschaften’ Grenzen zu setzen, wozu es Brougham zufolge spezieller 
Rechtsnormen bedurfte. Dieses neue internationale System, wie Brougham es konzipierte, 
war nicht mehr Instrument zur Bewahrung berechenbarer Stabililität, sondern ein dyamisches 
Mittel zur Zähmung der plötzlichen ‘Bewegungen’ und zum Abbau der Spannungen, die die 
nationalen ‘Leidenschaften’ bewirken konnten. 

Einige Jahre später goss Friedrich von Gentz, Metternichs Gehilfe während des Wiener 
Kongresses, diese Beobachtungen in politische Begriffe. Er griff die Kritik auf, die in der 
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politischen Debatte um das Gleichgewicht im lezten Drittel des 18. Jahrhunderts gelegentlich 
zu vernehmen gewesen war, und verschrie das alte Gleichgewicht des 18. Jahrhunderts als 
‘Chimäre’. Dieses sei nichts weiter gewesen als der Grundsatz, dass unter den Herrschern 
benachbarter Staaten keiner es habe wagen dürfen, die Unabhängigkeit oder andere 
wesentlichen Rechte eines anderen zu verletzen, ohne Gefahr laufen zu müssen, von anderen 
Widerstand zu erhalten.171 Mit dieser Bestimmung erteilte Gentz den Bemühungen des 18. 
Jahrhunderts um multilaterale Sicherung von Frieden und Sicherheit retrospektiv eine Absage 
und unterwarf die Gleichgewichtspolitik den Zwängen des Machtausgleichs unter gleich 
starken benachbarten Rivalen. Wie Brougham ging Gentz davon aus, dass Rivalitäten unter 
den Herrschern benachbarter Staaten durch Systemzwänge unterdrückt werden müssten, nicht 
aber durch eine allgemein für die Menschheit als verbindlich vorausgesetzte Ethik der 
Mäßigung eingeschränkt werden könnten. In Gentz’ Rückblick auf das 18. Jahrhundert schien 
die Gleichgewichtspolitik wirkungslos gewesen zu sein. Dies demonstrierte er am Beispiel 
der Teilungen Polens, durch die das Gleichgewicht aus den Angeln gehoben worden sei. 
Während in der Natur ein Gleichgewicht zwischen gleich schweren Gewichten herrsche, die 
sich nicht selbst verändern könnten, herrsche in der Menschenwelt die Möglichkeit freien 
politischen Handelns, und folglich könnten sich Gewichte selbst bewegen, Allianzen zu 
Lasten Dritter schließen, ganze Staaten zerstören und auf diesem Weg das Gleichgewicht 
ruinieren.172 

Die Dynamik, die Gentz den Akteuren mit dem Gebrauch des Worts Freiheit zuerkannte, 
setzte dieses internationale System in Gegensatz zu dessen Vorläufer im Ancien Régime. 
Gentz bemerkte diesen Gegensatz und schloss, dass jenes ältere internationale System zerstört 
worden sei. Folglich war es in seiner Sicht die Aufgabe des Wiener Kongresses, ein neues 
internationales System zu schaffen.173 Das Gleichgewicht übte jedoch immer noch große 
Anziehungskraft auf die Delegierten des Kongresses aus, obschon sie darüber stritten, wie es 
beschaffen sein und wie weit es reichen solle. Die Vertreter Preußens und Österreichs 
forderten, dass wesentliche Elemente des früheren Systems nicht wiederhergestellt werden 
sollten, und bezogen sich dabei insbesondere auf das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation und die Vielfalt der in ihm bestehenden Staatenwelt. Daher solle, meinte Karl August 
Freiherr von Hardenberg, der Chefdelegierte Preußens, sich die ‘zukünftige Ruhe und Balance 
Europas’ von der früheren unterscheiden und in dem neuen System die Macht Deutschlands 
unter der Führung Österreichs und Preußens die eigentliche Basis des neuen Systems 
werden.174 Die Formulierungen der Delegierten legen Zeugnis vom Einfluss Fichte’scher 
Rhetorik ab. Ein neues Modell für das internationale System sollte gefunden werden. Es 
bestand im menschlichen Körper. Wilhelm von Humboldt, der sich im Jahr 1813 über eine 
neue Verfassung für Deutschland Gedanken machte, bemerkte dazu, dass sich Individuen auf 
natürliche Weise zu Nationen vereinigten und die Menschheit in Nationen aufgeteilt werde. 
Alle Politik habe den Diktaten der Natur zu folgen.175 Mit seiner Behauptung, dass Nationen 
von der Natur gewollt seien, stimmte Humboldt Brougham zu. Beide Theoretiker benutzten 
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die Bildsprache des Biologismus, die die politische Theorie des 19. Jahrhunderts beherrschen 
sollte.176 

Das Paradigma des Biologismus führte zu der Forderung, dass Staaten als Nationalstaaten nur 
dann als souveräne, quasi-personale Akteure in den internationalen Beziehungen würden 
anerkannt werden können, wenn sie in der Trias der Einheiten von Volk, Gebiet und Regierung 
definierbar waren. Die Umsetzung dieser Forderung hatte zur Folge, dass der Markt zur 
Bereitstellung von Sicherheit und zum Bringen von Schutz zusammenbrach, als die Herrscher 
der souveränen Staaten sich als alleinig legitime Bereitsteller von Sicherheit und Bringer von 
Schutz nach innen und außen positionieren konnten. Die Bereitstellung von Sicherheit wurde 
zur ausschließlich öffentlichen Aufgabe, die in Begriffen des Militärischen definiert und den 
privaten Schutzbedürfnissen der Einzelpersonen vorgeordnet wurde. Wann immer die 
Bezeichung Sicherheit für nicht-militärische Belange in der Sprache der Öffentlichkeit 
gebraucht wurde, war sie durch die Attribute des ‘Innern’ und  des ‘Sozialen’ einzugrenzen. 
Die Polizei als staatliche Institution übernahm die Kontrolle des täglichen Verhaltens von 
kirchlichen Einrichtungen. Das Versicherungsprinzip wurde auf die Sozialfürsorge ausgedehnt 
und zugleich staatlicher Gesetzgebung und Aufsicht unterstellt. Sicherheit ohne attributive 
Eingrenzung hingegen wurde seither im öffentlichen Sprachgebrauch als militärische 
Sicherheit verstanden. Die Bereitstellung von Sicherheit galt als hauptsächliches Instrument 
zur ‘Bildung’ von Nationen unter der Kontrolle der Herrscher souveräner Staaten, die 
deswegen privaten Anbietern von Schutz wie Lebensversicherungen nur eng umgrenzte 
Tätigkeitssegmente einräumten und staatlicher Gesetzgebung unterwarfen. Bezeichnenderweise 
übernahmen einige der wenigen privaten Anbieter von Schutz, wie zum Beispiel die 
Heilsarmee, das Militär als Modell ihrer eigenen Organisation. Für den Schutz gegen 
Verbrechen waren die staatlichen Polizeiorgane allein zuständig. Die öffentliche Sphäre 
objektivierte die Beherrschten, obschon die Theorie der Legitimität nach wie vor die 
Beherrschten als die alleinigen Organisatoren der öffentliche Sphäre betrachtete.177 

2. Die Legitimität von Herrschaft

Im 19. Jahrhundert fand der Biologismus auch Eingang in die soziologische Theoriebildung. 
Gesellschaftstheoretiker widmeten sich der Erforschung der Bedingungen, unter denen soziale 
Gerechtigkeit und Sozialfürsorge als Lösungen der Sozialen Frage im Interesse der Einheit 
der Nationen gefördert werden konnten. Diesen Theoretikern ging es nicht mehr in erster 
Linie darum, Kriterien zur Bestimmung der Legitimität von Herrschaft bereitszustellen, 
sondern sie strebten Lösungen der Sozialen Frage durch Institutionen des Staats an. Diese 
Lösungen schnitten sie entweder auf einzelne Nationen zu oder passten sie, die Nationen 
übergreifend, der internationalen Arbeiterklasse an. Die Gesellschaftstheoretiker begriffen 
den Staat als ‘Kollektivwesen’ und beschrieben es mit unterschiedlichen Bezeichnungen als 
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Nation, ‘sozialen Körper’, Gesellschaft oder ‘moralischen Organismus’, der den Staat 
begründe oder erhalte.178 Den Staat selbst bestimmten sie als Service-Institution und 
‘funktionales’ Derivat der Nation.179 Funktionalisten glaubten, dass die Staaten im Wettbewerb 
mit Kirchen und privaten Sicherheitsanbietern stünden und ihren Vorrang als Anbieter von 
Sicherheit beweisen müssten, damit sie auf legitime Weise die ‘sozialen Körper’ unter ihrer 
Kontrolle zu nationaler Einheit würden führen können. Auch die Funktionalisten standen also 
ganz im Bann des Biologismus.180 

Die Theorie der Funktionalisten blieb nicht auf innenpolitische Belange begrenzt, sondern 
fand auch in der Außenpolitik Anwendung. Regierungen souveräner Staaten sollten sich 
verpflichten, als Bereitsteller von Sicherheit und Bringer von Schutz für die Angehörigen 
‘ihrer’ Nation auch in anderen Staaten zuständig sein und diese Pflicht zum Gegenstand 
zwischenstaatlicher vertraglicher Vereinbarungen machen zu wollen. Insbesondere sollten 
europäische Regierungen diese Aufgabe gegenüber Regierungen in anderen Teilen der Welt 
wahrnehmen und, wenn möglich, mit der Forderung nach Exterritorialität durchsetzen.181 
Schon in den Jahren 1852 und 1853 wartete der Arzt und Japankenner Philipp Franz von 
Siebold mit dem Vorschlag auf, die niederländische und die russische Regierung sollten mit 
Japan ungleiche Verträge schließen, die unter Bewehrung mit militärischen Zwangsmitteln 
die körperliche Sicherheit niederländischer Bürger und russischer Untertanen sowie den 
Schutz ihres Eigentums in Japan bewirken und sicherstellen sollten, dass Schiffbrüchige als 
Freie behandelt würden.182 

In diesem Bestreben, den Nationalstaat zu stärken, trafen sich die Funktionalisten mit den 
Vertretern der imperialistischen ‘Weltpolitik’ als ihren ideologischen Gegnern. Dieser Begriff 
bezeichnete um 1900 Großmachtpoloitik innerhalb des damals entstehenden globalen 
Staatensystems, das seinerseits als erweitertes europäisches System zustandegekommen 
sei.183 Imperialisten glaubten, dass in diesem System ein Pluralismus von Mächten bestehe, 
die sich gegenseitig anerkannt hätten und ihre Unabhängigkeit und Gleichheit respektierten 
und zwischen denen ein Gleichgewicht durch alle größeren und kleineren Störungen auch 
dann bestehe, wenn es labil sei und oft erschüttert werde.184 Sie behaupteten zudem, dass in 
Folge der Expansion des europäischen Staatensystems seit dem 15. Jahrhundert eine 
Weltgesellschaft von Staaten entstanden mit einer korporativen Struktur entstanden sei, die 
von wenigen Großmächten beherrscht werde. Nach dieser Konzeption bestand das 
internationale System ohne eigene Institutionen allein durch die Interdependenz der 
Entscheidungen der Regierungen der Großmächte.185 Diese Regierungen handelten nach der 
Maxime, dass alle ihre Entscheidungen wechselseitig relevant seien ohne Rücksicht darauf, 
welcher Weltteil gerade von der einen oder anderen Entscheidung betroffen sein würde.186 
‘Weltpolitik’ um 1900 wurde demnach wahrgenommen als Instrument zur Stärkung der 
souveränen Staaten, insbesondere der selbst erwählten ‘Großmächte’. Obwohl die 
Funktionalisten diesen Begriff der Weltpolitik als Ideologie des Kolonialismus ablehnten,187 
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unterstützten sie doch die imperialistische Forderung, dass Staaten – jedenfalls in Europa – als 
Nationalstaaten bestehen und als alleinig legitime Akteure in den internationalen Beziehungen 
anerkannt sein sollten.188

3. Der Begriff der Sicherheit

Trotz der großen Zahl von Schriften, die aus der Zeit bis 1800 über viele Bereiche von 
Kriegführung und militärischer Organisation überliefert sind,189 blieb es dem 19. Jahrhundert 
vorbehalten, eine allgemeine Theorie des Kriegs zu liefern. Zu den wichtigsten Beiträgern zu 
dieser Theorie gehörte Carl von Clausewitz mit seinem unvollendet geliebenen magnum opus 
Vom Kriege. Darin bestimmte er den Krieg als Kampf zwischen Völkern in Waffen und 
behauptete, militärisch entscheidene Schlachten könnten nur gewonnen werden, wenn sie im 
Zustand der ‘Spannung’ ausgetragen würden. Dazu sei es erforderlich, dass alle Streitkräfte in 
die hinter ihnen stehenden Völker in Waffen vollständig integriert seien.190 Die politische 
Einheit der Nation galt ihm als hauptsächliche Voraussetzung für militärischen Erfolg. 
Folglich begrenzte auch Clausewitz den Begriff der Sicherheit auf militärische Belange und 
forderte, die Regierungen der souveränen Staaten sollten als alleinige legitime Bereitsteller 
von Sicherheit für die als Einheit postulierte Nation anerkannt sein. Die Sorge für die 
öffentliche Sicherheit der Nation stellte er dem Bemühen um den privaten Schutz der 
Einzelpersonen entgegen. Schließlich verkehrte Clausewitz die augustinische Abfolge von 
Frieden, Krieg und wieder Frieden in ihr genaues Gegenteil. Während noch im 18. Jahrhundert 
der Abbé de Saint-Pierre191 und Rousseau192 an dem augustinischen Paradigma festgehalten 
und erwartet hatten, dass in absehbarer Zeit aus dem enger werdenden Netz der bi- und 
multilateralen Friedensverträge ein ewiger Friede entstehen werde, setzte Clausewitz mit 
seiner Forderung, dass die Völker in Waffen auf den nächsten Krieg vorbereitet sein müssten, 
die Abfolge von Krieg, Frieden und wieder Krieg voraus und verpflichtete politische 
Entscheidungsträger und Militärplaner darauf, diese Abfolge zur Grundlage ihrer Planungen 
zu erheben.193 

Clausewitz’ Revision des augustinischen Paradigmas hatte wichtige Konsequenzen für den 
Begriff der Sicherheit. Wenn nach der politischen Theorie Fichtes die Angehörigen einer 
Nation ihre Loyalität durch das Bekenntnis auszudrücken hatten, für die Nation sterben zu 
wollen, stand das Bedürfnis nach Schutz der Personen nicht allein mehr der Verpflichtung 
entgegen, für die Sicherheit der Nation sorgen zu wollen, sondern die Erhaltung der nunmehr 
ausschließlich militärisch definierten Sicherheit musste als politisches Ziel den legitimen 
Bedürfnissen der Einzelpersonen nach Schutz vorangestellt werden. Indem sie den 
Sicherheitsbegriff militarisierten, schufen politische und Militärtheoretiker des 19. 
Jahrhunderts das Dilemma, dass der persönliche Schutz der Einzelnen nur erreichbar zu sein 
schien, wenn diese Einzelpersonen sich für die militärische Sicherheit ihres Staats und ihrer 
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Nation zu opfern bereit waren. Dieses Dilemma erschwerte die Akzeptanz der Vertragslehre 
als der bis in das 19. Jahrhundert wichtigsten Theorie der Legitimität von Herrschaft. Denn 
die Herrschaftsvertragslehre hatte die Bereitstellung von umfassender Sicherheit als 
Grundbedingung der Anerkennung der Legitimität der Herrscher durch die Beherrschten 
gesetzt. In der Tat geriet die Herrschaftsvertragslehre besonders im deutschen Sprachraum 
zunehmend in Vergessenheit194 und wurde dort ersetzt durch das Postulat, dass die Nation das 
Ziel der vermeintlichen Evolution menschlicher Gesellungen und ein scheinbar 
selbstverständlicher Typus von politischer Gruppe sei, der keiner Rechtfertigung zu bedürfen 
schien.195 Diese Theorie der Legitimität war vom Grundsatz illiberal in ihrer Forderung, dass 
Einzelpersonen sich den vorgeblichen Bedürfnissen der Nation unterzuordnen hätten, in die 
sie zufällig hineingeboren worden waren.196 

Die Militarisierung des Begriffs von Sicherheit, die einseitig nur jeweils einem Volk in Waffen 
zukommen sollte, resultierte zudem in dem weiteren Dilemma, dass die Sicherheit eines 
‘Volks in Waffen’ nur dann erreichen sein konnte, wenn alle anderen ‘Völker in Waffen’ 
unsicher waren. Bereits zu Beginn des ersten Weltkriegs legten Angehörige der internationalen 
Friedensbewegung dieses Dilemma offen197 und antiziperten damit ähnliche Beobachtungen 
aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg.198 Des weiteren antwortete die internationale 
Friedensbewegung auf dieses Dilemma, indem nach internationalen Organisationen rief, die 
den Frieden erhalten sollten.199 Aber die internationale Friedensbewegung sprach mehr 
Intellektuelle an als politische Entscheidungsträger und Militärplaner.200 Da sich die 
Regierungen der souveränen Staaten als ausschließliche Organisatoren der öffentlichen 
Sphäre positionierten, für sich das Monopol der Bereitstellung von Sicherheit reklamierten 
und erfolgreich den Sicherheitsbegriff auf das Militärische begrenzten, wurden Weltkriege 
eine manifeste Realität. 

Schluss

Die drei miteinander verwobenen Geschichten der Begriffe der Dichotomie der öffentlichen 
und der privaten Sphäre, der Legitimität von Herrschaft und der Sicherheit zeigen einige 
Überlappungen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. So weitete sich die Schere zwischen 
der öffentlichen und der privaten Sphäre, wobei die öffentliche Sphäre vom Interface mehrerer 
privater Sphären in die Arena verwandelt wurde, in der staatliche Institutionen Einzelpersonen 
kollektive Identitäten angedeihen ließen. Dabei ging ein Markt der Bereitstellung von 
Sicherheit und des Bringens von Schutz durch konkurrierende Anbieter schließlich im 19. 
Jahrhundert zu Bruch. Als Regierungen der Staaten die Fähigkeit zur alleinigen Organisation 
der öffentliche Sphäre beanspruchen konnten, mussten sie Maßnahmen treffen, die 
rivalisierende Bereitsteller von Sicherheit und Bringer von Schutz ausschalten oder staatlicher 
Gesetzgebung unterwerfen konnten. Dazu war die Herrschaftsvertragslehre als Theorie der 
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Legitimität von Herrschaft nicht geeignet. Während diese Theorie seit dem Mittelalter die 
wichtigste Quelle derjenigen Forderung war, derzufolge Träger legitimer Herrschaft für Erfolg 
in der Bereitstellung umfassender Sicherheit als essentielles Element des Begriffs der 
menschlichen Sicherheit Anerkennung zu finden hatten, entstand im 19. Jahrhundert eine 
Theorie der legitimen Herrschaft, die darauf abhob, Maßnahmen zur Erhaltung der 
Kriegsbereitschaft von Bewohnern souveräner Staaten zu rechtfertigen. Theoretiker des 
Militärs und der Politik sekundierten, indem sie forderten, die Angehörigen einer Nation 
sollten ihre Loyalität durch das Bekenntnis unter Beweis stellen, für die Nation sterben zu 
wollen. Nur unter dieser Bedingung, behaupteten sie, sei das Bringen von Schutz für die 
Angehörigen der Nation möglich. Folglich wurde der bis an das Ende des 18. Jahrhundert 
umfassend definierte Begriff der Sicherheit auf militärische Belange verengt und das Bringen 
von Schutz für Einzelpersonen der Bereitstellung von Sicherheit für die Nation als ganze 
nachgerodnet. Ein bis ans Ende des 18. Jahrhunderts aktiv gewesener Markt für die 
Bereitstelung von menschlicher Sicherheit durch konkurrierende Anbieter brach zusammen. 
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Verfahren im Mittelalter’, in Vormoderne politische Verfahren, hrsg. von Barbara Stollberg-Rilinger (Berlin: 
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Duncker & Humblot, 2001), S. 53-72 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 25.) Hans Hubert 
Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit (Bonn: Röhrscheid, 1968) (Bonner 
Historische Forschungen. 32.) Peter Classen, ‘Die Verträge von Coulaines und Verdun 843 als Grundlagen 
des westfränkischen Reiches’, Historische Zeitschrift 196 (1963), S. 1-35.

18 Zur Unterscheidung von öffentlichen und privaten Kriegen siehe die Gesetze König Ines von Wessex, wohl 
vom Jahr 694, Art. 13,1, hrsg. von Felix Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, Bd 1 (Halle: Niemeyer, 
1913), S. 94. Zur Interpretation des Gesetzes siehe Guy Halsall, Warfare and Society in the Barbarian West 
(London und New York: Routledge, 2003), S. 59. Zur Entstehung von Kirchhöfen im Frühmittelalter siehe 
Günter Peter Fehring, ‘Missions- und Kirchenwesen in archäologischer Sicht’, in Geschichtswissenschaft 
und Archäologie, hrsg. von Herbert Jankuhn und Reinhard Wenskus (Sigmaringen: Thorbecke, 1979), S. 
556-67 (Vorträge und Forschungen, hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. 22.) 
Zum Erlass spezieller Bestimmungen zum Schutz Einzelner innerhalb von Kirchen und um Kirchen herum 
seit dem 8. Jahrhundert siehe das Capitulare de partibus Saxoniae (a. 785), cap. 2, in Monumenta 
Germaniae Historica, Capitularia regum Francorum, Bd. 1, hrsg. von Alfred Boretius (Hannover: Hahn, 
1883), S. 68. Capitulare de legibus add. (a. 803), cap. 3, in ebenda, S. 113. Zu diesen Zonen, die später als 
sagrera, bezeichnet wurden, siehe Karen Kennelly, ‘Sobre la paz de Dios y la sagrera en el condado de 
Barcelona (1030 – 1130)’, Anuario de estudios medievales 5 (1968), S. 107-36. Barbara H. Rosenwein, 
Negotiating Space. Power, Restraint, and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe (Ithaca and 
London: Cornell University Press, 1999), S. 179. 

19 Im 6. Jahrhundert nannte Isidore von Sevilla Gruppen unter der Kontrolle eines Herrschers ‘subjectos’ im 
Plural [Isidore of Seville, Sententiae 3,48,7, in Patrologiae cursus completus. Series Latina 83, hrsg. von 
Jacques-Paul Migne, Bd 83, col. 719]. Auf einer spezielleren Ebene enthalten die Polyptychen des 9. und 10. 
Jahrhunderts viele Belege für die Formel secundum ordinem suum, derzufolge Bauern ihre Leistungen 
unterschiedlich nach Stand zu erbringen hatten. Über diese Formel siehe Harald Kleinschmidt, Perception 
and Action in Medieval Europe (Woodbridge: The Boydell Press, 2005), S. 112-4.

20 Contra Nikolaus Staubach, ‘quasi semper in publico. Öffentlichkeit als Funktions- und Kommunkationsraum 
karolingischer Herrschaft’, in Das Öffentliche und Private in der Vormoderne, hrsg. von Gert Melville und 
Peter von Moos (Köln, Weimar und Wien: Böhlau, 1998), S. 584-95 (Norm und Struktur. 10.)

21 Ediert von David N. Dumville, ‘The Anglian Collection of Royal Genealogies and Regnal Lists’ Anglo-
Saxon England 5 (1976), S. 28-37 [wieder abgedruckt in Dumville, Histories and Pseudo-Histories of the 
Insular Middle Ages (Aldershot: Variorum, 1990), Nr V].

22 Siehe Cassiodore, Variarum libri XII, lib. XI, cap. 1, 10, hrsg. von Åke J. Frid (Turnhout: Brepols, 1973), S. 
424 (Corpvs Christianorvm. Series Latina. 96.)

23 Zu Studien über diese Gruppen siehe The Construction of Communities in the Early Middle Ages, hrsg. von 
Richard Corradini, Maximilian Diesenberg und Helmut Reimitz (Leiden, Boston und Köln: Brill, 2003) (The 
Transformation of the Roman World. 12.) Kingdoms of the Empire, hrsg. von Walter Pohl (Leiden, Boston 
und Köln: Brill, 1997) (The Transformation of the Roman World. 1.) Strategies of Distinction, hrsg. von 
Walter Pohl und Helmut Reimitz (Leiden, Boston und Köln: Brill, 1998) (The Transformation of the Roman 
World. 2.) Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und soziale Organisation im Frühmittelalter, 
hrsg. von Walter Pohl und Maximilian Diesenberger (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2002) (Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-Hist. Kl. 
301 = Forschungen zur Geschichte des Mittelalters. 3.) Die Suche nach den Ursprüngen, hrsg. von Walter 
Pohl (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004) (Denkschriften der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-Hist. Kl. 322 = Forschungen zur Geschichte des 
Mittelalters. 8.) Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, hrsg. von Herwig 
Wolfram und Walter Pohl, 2 Bde (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990) 
(Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-Hist. Kl. 201 = 
Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalterforschung. 12.)

24 Zu Einzelheiten siehe Kleinschmidt, Understanding (Anm. 7), S. 89-119.
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25 Die Struktur der Kriegergruppen ist gut, wenn auch relativ spät, dargestellt in dem altenglischen Epos 
Beowulf. Die einzige erhaltene Handschrift scheint um das Jahr 1000 geschrieben worden zu sein. Siehe 
Beowulf and the Fight at Finnsburg, VV. 64-85, hrsg. von Frederick Klaeber, 3. Aufl. (Boston: Heath, 1950), 
S. 3-4. Soweit wir wissen, wurde im Frühmittelalter viel Musik reproduziert, um bestimmte Wirkungen auf 
die Ausführenden und die Zuhörer zu erreichen. Der Heilige Augustinus beispielweise, der diese Wirkungen 
einzuschränken versuchte, gab aber zu, dass Lieder den Glauben entfachen sollten. Ebenso glaubte 
Cassiodor an positive Wirkungen des Singens von Psalmen.  Weitere Quellen, darunter Kanonen des 9. und 
11. Jahrhunderts, belegen, dass frühmittelalterliche Kirchenbesucher annahmen, dass audielle Wahrnehmung, 
ähnlich wie visuelle Wahrnehmung, vorbestimmter Wirkungen auf sie haben werde. Siehe Augustin, ‘Sermo 
CCCXI’, cap. 5, in Patrologiae cursus completus. Series Latina, hrsg. von Jacques-Paul Migne, Bd 38, col. 
1415. Cassiodore, Expositio in psalmos, Ps. XCVII, hrsg. von by Marcus Adriaen (Turnhout: Brepols, 1958), 
S. 878 (Corpvs Christianorvm. Series Latina. 92.) Ebenso Isidor von Sevilla, Etymologiarum, lib. III, cap. 
17, hrsg. von William M. Lindsay (Oxford: Clarendon, 1911), s.p. Anicius Manlius Torquatus Severinus 
Boethius, De musica, in Patrologiae cursus completus. Series Latina, hrsg. von Jacques-Paul Migne, Bd 63, 
col. 1169. Synode von Mainz [813], cap. 48, hrsg. von Albert Werminghoff, in Monumenta Germaniae 
Historica, Concilia, Bd 2, Teil 1 (Hannover: Hahn, 1906), S. 272. Regino of Prüm, Liber de synodalibus 
causis et disciplinis ecclesiasticis, lib. I, cap. 304; lib. I, cap. 398; lib. II, cap. 5,55; lib. II, cap. 390, hrsg. von 
Friedrich Wilhelm Hermann Wasserschleben (Leipzig: Engelmann, 1840), S. 24; 145; 180-1; 213; 363 
[Nachdruck (Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1964)]. Burchard von Worms, Libri Decretorum 
XX, lib. II, interrogatio 54, 46, in Patrologiae cursus completus. Series Latina, hrsg. von Jacques-Paul 
Migne, Bd 140, col. 577, 579. 

26 Zu lokalen Heiligenkulten siehe Harald Kleinschmidt, ‘Formen des Heiligen im frühmittelalterlichen 
England’, in Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Peter Dinzelbacher und Dieter R. 
Bauer (Ostfildern: Schwabenverlag, 1990), S. 80-5. David Rollason, The Mildreth Legend (Leicester: 
Leicester University Press; Atlantic Highlands: Humanities Press, 1982).

27 Venantius Fortunatus bietet die Geschichte einer Nonne aus dem 5. Jahrhundert im Konvent der Hl. 
Radegunde zu Trier. Die Nonne hörte im Kloster, wie außerhalb der Mauern Leute ein Lied sangen, das sie 
selbst komponiert hatte, bevor sie in das Kloster eingetreten war. Die Nonne schämte sich dann ihres 
früheren Lebenswandels. Siehe Venantius Fortunatus, Vita Sanctae Radegundis, cap. 82-3, in Monumenta 
Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi, Bd 4, Teil 2 (Hannover: Hahn, 1881), S. 47-8. Die Popularität 
säkularer Lieder in Klöstern bestätigte noch Otfried von Weißenburg. Er begründete seine Übersetzung der 
Bibel in das Althochdeutsche mit dem Argument, dass er die Mönche zur Bibellektüre anhalten und auf 
diese Weise davon abhalten wolle, säkulare Lieder auswendig zu lernen. Siehe Otfrid of Weissenburg, 
[Epistola] ad Liutbertum, in Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, Bd 6, Nr 19, hrsg. von Ernst 
Dümmler (Berlin: Weidmann, 1902), S. 166 (Monumenta Germaniae Historica, Epistolae in Quart. 8.). Zu 
diesem Text siehe Fidel Rädle, ‘Otfrids Brief an Liutbert’, in Kritische Bewahrung. Beiträge zur deutschen 
Philologie [Festschrift Werner Schröder], hrsg. von E.-J. Schmidt (Berlin: E. Schmidt, 1975), S. 213-40.

28 Alkuin, Epistolae, Nr 124, hrsg. von Ernst Dümmler, in Monumenta Germaniae Historica, Epistolae 
Karolini Aevi, vol. 2 (Hannover: Hahn, 1895), S. 183 (Monumenta Germaniae Historica, Epistolae in Quart. 
4.) Zu Alkuins Brief siehe Whitney French Bolton, Alcuin and ‘Beowulf ’ (New Brunswick: Rutgers 
University Press, 1979), S. 102-3. Donald A. Bullough, ‘What Does Ingeld Have to Do with Lindisfarne?’, 
Anglo-Saxon England 22 (1993), S. 93-125. Alkuin nannte den skandinavischen Helden Ingeld als 
heidnischen Gegner Christi und belegte damit die Popularität dieses Helden. Zu Ingeld-Traditionen in 
Skandinavien und Britannien siehe Walter Baetke, Yngvi und die Ynglinger (Berlin: Akademie-Verlag, 1964) 
(Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Philol.-Hist. Kl., Bd 109, Nr 3.) Michael D. 
Cherniss, Ingeld and Christ (Paris und Den Haag: Mouton, 1972) (Studies in English Literature. 74.)

29 Burchard, Liber (wie Anm. 25). 
30 Zum Tierstil siehe Anders Andrén, ‘The Meaing of Animal Art. An Interpretation of Scnadinavian Rune-

Stones’, in Spuren und Botschaften. Interpretationen materieller Kultur, hrsg. von Ulrich Veit, Tobias L. 
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Kienlin, Christoph Kümmel und Sascha Schmidt (Münster, New York, München und Berlin: Waxmann, 
2003), S. 402-9 (Tübinger archäologische Taschenbücher. 4.) Birgitta Johansen, Ormalur. Aspekter av 
tillvaro och landskap (Stockholm: Department of Archaeology, 1997) (Stockholm Studies in Archaeology. 
14.) Siv Kristoffersen, ‘Transformation in Migration Period Animal Art’, in Norwegian Archaeological 
Review 28 (1995), S. 1-17. Ders., ‘Germansk dyrestil (Salin stil I – III) ef historisk perspektiv’, in Hikuin 29 
(2002), S. 15-74. Mogens Ørsnes, ‘Südskandinavische Ornamentik in der jüngeren germanischen Eisenzeit’, 
in Acta archaeologica 40 (1969), S. 1-121. Haakon Shetelig, Classical Impulses in Scandinavian Art from 
the Migration Period to the Viking Age (Oslo: Instituttet, 1949) (Instituttet for sammenlignende 
kulturforskning, Ser. B., Bd 19.) Die Gegend um den Fundort geriet unter den Einfluss des Christentums in 
der Folge der Mission des Hl. Bonifatius. Siehe dazu neuerdings Bonifatius. Vom angelsächsischen 
Missionar zum Apostel der Deutschen, hrsg. von Michael Imhof und Gregor K. Stasch (Petersberg: Imhof, 
2004). Lutz E. von Padberg, Mission und Christianisierung. Formen und Folgen bei den Angelsachsen und 
Franken im 7. und 8. Jahrhundert (Stuttgart: Steiner, 1995), S. 190-349. Padberg, Die Christianisierung 
Europas im Mittelalter (Stuttgart: Reclam, 1998), S. 88-108.

31 Siehe Heliand, VV. 1211b-1278, 4198-4293, hrsg. von Otto Behaghel, 10. Aufl. von Burkhard Taeger 
(Tübingen: Niemeyer, 1996), S. 49-51, 150-3 (Altdeutsche Textbibliothek. 4.)

32 Christus als Sieger über einen Drachen und einen Löwen. Miniatur zu Psalm 90. 9. Jahrhundert. Stuttgart, 
Württembergische Landesbibliothek, Ms Bibl. Fol. 23, fol. 107v.

33 Zu den Würmern siehe Friedrich Wild, Drachen im Beowulf und andere Drachen (Vienna: Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1962) (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Philos.-Hist. Kl., vol. 238, no 5.) Das Bild des Drachentöters findet sich noch in den 
Marginalien zum Luttrell-Psalter aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, Faksimile-Ausg. (London: Folio 
Society, 2006), fol. 83v. 

34 Beowulf (Anm. 25), VV. 3028-3155, S. 114-8.
35 Zur Sakralität von Herrschern siehe Michael Joseph Enright, Iona, Tara, and Soissons. The Origins of the 

Anointing Ritual (Berlin und New York: de Gruyter, 1985) (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung. 17.) Das 
mittelalterliche Königtum, hrsg. von Franz-Rainer Erkens (Berlin: de Gruyter, 2005) (Ergänzungsbände zum 
Reallexikon für Germanische Altertumskunde.) Erkens Herrschersakralität im Mittelalter (Stuttgart: 
Kohlhammer, 2006), insbes. S. 136-7. Michael McCormick, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late 
Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West (Cambridge: Cambridge University Press, 1985) 
[Nachdruck (ebenda, 1987)]. Nikolaus Staubach, Rex christianus. Hofkultur und Herrschaftspropaganda im 
Reich Karls des Kahlen, Bd 2: Pictura et poesis (Köln, Weimar und Wien: Böhlau, 1992).

36 Siehe dazu De XII abusivis saeculi, hrsg. von Siegmund Hellmann (Leipzig: Hinrichs, 1909), S. 43-4 (Texte 
und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. 34.) Zur Aufnahme dieser Theorie in das 
Kirchenrecht siehe Karl Schmitz, Ursprung und Geschichte der Devotionsformel bis zu ihrer Aufnahme in 
die fränkische Königsurkunde (Stuttgart: Enke, 1913) (Kirchenrechtliche Abhandlungen. 81.)

37 So zum Beispiel gab die Frankfurter Synode vom Jahr 794 dem fränkischen König Karl auf, die Gläubigen 
gegen unsichtbare Feinde mit Waffen zu verteidigen: Paulinus von Aquleia, ‘Libellus sacrosyllabus 
episcoporum Italiae’, Nr 19, in Concilia aevi Karolini, Bd 1, hrsg. von Albert Werminghoff (Hannover: 
Hahn, 1906), S. 142 (Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV: Concilia, Bd 2, Teil 1.) Zu 
Einzelheiten siehe Harald Kleinschmidt, The Nemesis of Power (London: Reaktion Books, 2000), Einleitung 
und Kapitel I.

38 Zum Beispiel siehe Edictum Chlotarii II (18. Oktober 614), hrsg. von Alfred Boretius, Capitularia regum 
Francorum, Bd 1 (Hannover: Hahn, 1883), Nr 9, S. 20-3 (Monumenta Germaniae Historica, Legum section 
II, Capitularia, Bd 1.) Unter Nr 11 schreibt das Edikt vor, dass ‘Frieden und Ordnung in unserem Königreich 
für immer mit Christi Hilfe’ bewahrt werden sollen und dass ‘Widerstand und Aufruhr von übelwollenden 
Leuten strengstens bestraft werden soll’. Capitulare (a. 585), ebenda, Bd 1, S. 12. Capitulare (a. 805), cap. 1, 
ebenda, Bd 2, hrsg. von Alfred Boretius und Viktor Krause (Hannover; Hahn, 1890-1897), S. 122 
(Monumenta Germaniae Historica, Legum section II, Capitularia, vol. 2.) Zu Regeln gegen Streit zwischen 



- 68 -

verschiedenen Gruppen siehe die Kapitulare von Heristal, Nr 20 (a. 779), Aquitanien, Nr 24 (a. 789) und 
Diedenhofen, Nr 44 (a. 805), ebenda, Bd 1, S. 51, 66, 124.

39 Zum Beispiel Lex familiae Wormatiensis ecclesie [Hofrecht des Bischofs von Worms], hrsg. von Heinrich 
Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms, Nr XXX, Bd 1 (Berlin: Weidmann, 1886), S. 43-4 (Quellen zur 
Geschichte der Stadt Worms. 1.) In diesem Artikel von Burchards Gesetzbuch aus dem frühen 11. 
Jahrhundert wird Bezug genommen auf die Praxis der Blutrache unter Verwandtengruppen, die die Tötung 
eins Verwandten durch Rache an einem Angehörigen der Verwandtengruppe des Mörders vollziehen. Der 
Bischof versucht, den Zyklus von Tötungshandlungen zu durchbrechen, indem er alle Verwandtengruppen 
seiner Sicherheitsgarantie zu unterstellen versucht. Der Text zeigt damit sowohl das Bemühen der Obrigkeit 
um Durchsetzung eines gruppenübergreifenden Sicherheitsregimes wie die Grenzen seiner Durchsetzbarkeit 
an der Wende zum 11. Jahrhundert. 

40 Zu diesen Regeln siehe Otto Gerhard Oexle, ‘Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit’, in Das 
Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, hrsg. von Herbert Jankuhn, Werner Janssen, Ruth Schmidt-
Wiegand und Heinrich Tiefenbach (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981), S. 284-354 (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philol.-Hist. Kl., 3. F., Bd 122.)

41 Zu Konversionen im Zusammenhang mit Kriegshandlungen siehe die Fälle von Oswald von Northumbrien 
in Adomnán, Life of Columba, lib. I, cap. 1, hrsg. von Alan Orr Anderson und Marjorie Ogilvie Anderson 
(London: Nelson, 1961), S. 12-4 [Neuausg. (Oxford: Clarendon, 1991)]. Eine fast wörtliche Kopie dieses 
Berichts findet sich in dem Life of Saint Oswald von Reginald von Durham, hrsg. von Thomas Arnold, 
Symeonis Monachi Opera Omnia, Bd 1 (London: HMSO, 1882), S. 367. Sowie auch den Fall Chlodwigs, 
König der Franken, in Gregor von Tours, Historiarum Libri X, lib. II, cap. 29-30, hrsg. von Bruno Krusch 
und Wilhelm Levison (Hanover: Hahn, 1951), S. 74-6 (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum 
Merovingicarum. 1.) 

42 Die Sprache des Kriegs in Konversionsberichten wurde auch in Heiligenviten gebraucht, so die Translatio 
des Hl. Liborius, die feststellt, Karl der Große habe die Sachsen ‘mit einer eisernen Zunge’ bekehrt. Siehe 
Translatio Sancti Liborii, cap. 5, hrsg. von Georg Heinrich Pertz, in Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores, Bd 4 (Hannover: Hahn, 1841), S. 151.

43 Ausweisungen aus Verwandtengruppen sind in der Dichtung belegt. Siehe Wulf and Eadwacer, The Wife’s 
Lament, hrsg. von George Krapp und Elliott van Kirk Dobbie, The Exeter Book (New York und London: 
Routledge & Kegan Paul, 1936), S. 170-80, 210-1 (Anglo-Saxon Poetic Records. 3.) Zur Ausweisung von 
Auswärtigen mit sonderbarem Verhalten siehe die Bestimmungen in den Laws of Wihtred, §§4, 28 und den 
Laws of Ine, §20, hrsg. von Liebermann, Gesetze, Bd 1 (Anm. 18), S. 12, 14, 98.

44 Das englische Wort outlaw ist zuerst in den englischen Gesetzen König Knuts aus dem frühen 11. 
Jahrhundert belegt. Siehe Laws of Cnut, pt II, § 31, sect. 2, hrsg. von Liebermann, Gesetze (Anm. 18), S. 
338. Das englische Wort foreigner (< Mittellateinisch *forānus) und das deutsche ‘Ausländer’ kamen erst 
im 15. beziehungsweise 16. Jahrhundert in Gebrauch. 

45 Im Altenglischen wurden Personen, denen die Verwandtengruppen ihren Schutz entzogen hatten, als 
wineleas, Leute ohne Freunde, bezeichnet und als Personen beschrieben, deren einzige verbliebene Freunde 
die Wölfe seien. Siehe Exeter Gnomic Verses, VV. 146-7, 173, hrsg. von Krapp und Dobbie (Anm. 43), S. 
161, 162. Die altenglischen Rätsel bestimmten den Wolfskopf als den Galgen. Old English Riddles, Nr. 55, V. 
12, ebenda, S. 208.

46 Zum Beispiel siehe die Schenkung von Land durch König Hlōthere von Kent an Abt Bercuald in Thanet, A.D. 
679, hrsg. von Walter de Gray Birch, Cartularium Saxonicum, Bd 1 (London: Whiting, 1885), S. 70 
[Nachdruck (New York: Johnson, 1964)]. Die Arenga dieser Urkunde enthält die pro remedio animae meae 
Formel als Ausdruck der Vorstellung, dass der Schenker die Schenkung veranlasste in der Hoffnung, dass 
die Rezipienten ihm ein sicheres Leben nach dem Tod gewährleisten würden. Weitere Belege für diese 
Formel finden sich in St. Galler Urkunden. Siehe dazu das Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, hrsg. von 
Hermann Wartmann Bd 1, Nrn 37 (10. Okt. 762), 47 (25. Febr. 765), 238 (24. Okt. 818), 241 (6. Apr. 819), 
242 (8 .Apr. 819), 244 (16. Juni 819), 251 (12. Mai 820), 252 (15. Mai 820) (Zürich: Höhr, 1863), S. 39, 48, 
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230, 233, 235, 241, Bd 2, Nrn 502 (10. Aug. 864), 507 (11. März 865), 508 (16. März 865), 509 (11. Juni 
865), 510 (11. Juni 865), 728 (2. Nov. 903), 729 (12. Dez. 903), 747 (13. Aug. 905) (Zürich: Höhr, 1866), S. 
116, 121-123, 331, und andere [Nachdruck (Frankfurt: Minerva, 1981)]. Zu den libri memoriales siehe oben, 
Anm. 14. Zu Einzelheiten siehe Arnold Angenendt, Thomas Braucks, Rolf Busch, Thomas Lentes und 
Hubertus Lutterbach, ‘Gezählte Frömmigkeit’, Frühmittelalterliche Studien 29 (1995), S. 26-30, 36-8. 
Michael Borgolte, ‘Gedenkstiftungen in St. Galler Urkunden’, in Memoria, hrsg. von Karl Schmid und 
Joachim Wollasch (München: Fink, 1984), S. 578-602 (Münsterische Mittelalter-Schriften. 48.) Zu nicht-
christlichen römischen Grabsteininschriften, die um ‘ewige Sicherheit’ bitten, siehe Winkler, Sécurité (Anm. 
5), S. 5.

47 Augustin, De civitate Dei, lib. XIX, cap. 3, 7, 11-14, hrsg. von Bernard Dombart und Alphons Kalb, Bd 2 
(Turnhout: Brepols, 1955), S. 663, 671-2, 674-82 (Corpvs Christianorvm Series Latina. 48.) Augustin, 
Contra Faustum Manichaeum, lib. XXII, cap. 74, in Patrologiae cursus completus. Series Latina, hrsg. von 
Jacques-Paul Migne vol. 42, col. 447-8. Sacramentarium Leonianum [= Sacramentarium Veronense], hrsg. 
von C. L. Feltore (Rom, 1896), Nrn 352, 369, 375 [Facsimileausgabe, hrsg. von Franz Sauer (Graz: 
Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1960) (Codices selecti. 1.)] Sacramentar von Gellone, Hs. Paris, 
Bibliothèque nationale de France, fonds lat. 12048, fol. 231v; hrsg. von Gerd Tellenbach, Römischer und 
christlicher Reichsgedanke in der Liturgie des frühen Mittelalters (Heidelberg: Winter, 1934), S. 59 
(Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl. 1934/35, Bd 25, no 1.) 
Sacramentarium Gelasianum, Nr 727, 729, 731, 732, hrsg. von Henry Austin Wilson, The Gelasian 
Sacramentary. Liber Sacramentorum Romanae ecclesiae (Oxford: Clarendon, 1894). Tellenbach druckt 
weitere Gebete ab ebenda, S. 59-61, 71. 

48 Anglo-Saxon Chronicle, Ms A, s.a. 757, hrsg. von Janet M. Bately, MS A (Cambridge: Brewer, 1986), S. 
36-8 (The Anglo-Saxon Chronicle. A Collaborative Edition. 3.) Zu einer Studie über mittelalterliche Kritik 
am Heroismus von Herrschern siehe John Leyerle, ‘Beowulf, the Hero and the King’, Medium Aevum 34 
(1965), S. 89-102.

49 Siehe Gerd Althoff, ‘Genugtuung (satisfactio). Zur Eigenart gütlicher Konfliktbeilegung im Mittelalter’, in 
Modernes Mittelalter, hrsg. von Joachim Heinzle (Frankfurt und Leipzig: Insel, 1994), S. 247-65 [Nachdruck 
(ebenda, 1999)]. Althoff, ‘Schranken der Gewalt. Wie gewalttätig war das “finstere Mittelalter”?’, in Der 
Krieg im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Horst Brunner (Wiesbaden: Reichert, 1999), S. 
1-23 (Imagines Medii Aevi. 3.) Hermann Kamp, Friedensstifter und Vermittler im Mittelalter (Darmstadt: 
Primus, 2001) (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. 2.) Paul Kershaw, Rex Pacificus. Studies 
in Royal Peacemaking and the Image of the Peacemaking King in the Early Medieval West. Phil. Diss., 
masch. (Universität London, 1998). Simon Keynes, ‘The Fonthill Letter’, in Words, Texts and Manuscripts. 
Studies in Anglo-Saxon Culture Presented to Helmut Gneuss on the Occasion of His Sixty-Fifth Birthday, 
hrsg. von Michael Korhammer (Woodbridge: Boydell & Brewer, 1992), S. 53-78. Peace and Negotiation. 
Strategies for Coexistence in the Middle Ages and the Renaissance, hrsg. von Diane Wolfthal (Turnhout: 
Brepols, 2000) (Arizona Studies in the Middle Ages and the Renaissance. 4.)

50 Zum Beispiel siehe den Bericht Adomnáns über Oswald von Northumbrien aus dem 8. Jahrhundert in Life 
of Columba, lib. I, cap. 1 (Anm. 41), S. 12-4.

51 Siehe Einhard, Vita Caroli Magni, cap. 8-9, hrsg. von Oswald Holder-Egger (Berlin: Weidmann, 1911), S. 
11-3 (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatism 
editi. [25.]) Zum sächsischen Geiselverzeichnis von ca 805 siehe Monumenta Germaniae Historica, Leges, 
vol. 1, hrsg. von Georg Heinrich Pertz (Hannover: Hahn, 1835), S. 89-90. Zu Karls Kriegsführung siehe 
neuerdings zusammenfassend Dieter Hägermann, Karl der Große (Berlin und München: Ullstein, 2000), S. 
476. Ein Bericht über das Schicksal eines Kollaborateurs liegt vor in dem Brief eines Richart, ca 824, hrsg. 
von Ernst Dümmler, Karl Hampe u. a., in Epistolae Karolini Aevi, Bd 3 (Berlin: Weidmann, 1898-1899), S. 
301-2 (Monumenta Germaniae Historica, Epistolae. 5.) Zu den sächsischen Geiseln siehe Wilhelm Schlaug, 
Die altsächsischen Personennamen vor dem Jahre 1000 (Lund: Gleerup; Copenhagen: Munksgaard, 1962), S. 
148. Reinhard Wenskus, Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel (Göttingen: Vandenhoeck & 
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Ruprecht, 1976), S. 179 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-Hist. Kl. 3.F., 
Bd 93.) 

52 So bemerkte schon Sabine Krüger, Studien zur sächsischen Grafschaftsverfassung im 9. Jahrhundert 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1950) (Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas 
Niedersachsens. 19.), zu Recht die Kontinuität der sächsischen Identität, obschon ihr Werk in Bezug auf 
manche Einzelheiten von Schlaug und Wenskus  (wie Anm. 51) scharf kritisiert wurde.

53 Siehe Hubert Mordek und Gerhard Schmitz, ‘Neue Kapitularien und Kapitulariensammlungen’, Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters 43 (1987), S. 399, 414. Die Urkunden Karls III., hrsg. von Paul 
Kehr, Nr 6 (13 .Januar 878) für das Kloster Reichenau (Berlin: Weidmann, 1936-1937), S. 10 (Monumenta 
Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Karolinger. 2.). Ebenda, Nr 77 (10. Mai 883 für den 
Doge von Venedig), S. 126.

54 Beispielsweise stellte ein sächsisches Stadtrecht aus der Mitte des 14. Jahrhunderts die Gerichte unter 
göttliche Kontrolle und schrieb vor, dass die Gerichtssäle mit Bildern des Jüngsten Gerichts ausgestattet 
werden sollten. Dadurch sollten die Richter an ihre Pflicht erinnert werden, gerechte Urteile zu fällen. Auch 
wenn einige dieser Bilder während der Reformation zerstört oder übermalt wurden, blieb die Forderung, 
dass man solche Bilder malen sollte, andernorts bis ins 16. Jahrhundert bestehen. Siehe dazu Das sächsische 
Weichbildrecht. Jus Municipale Saxonicum, art. XVI, Bd 1, hrsg. von Alexander von Daniels und Franz 
Freiherr von Gruben (Berlin: Hempel, 1858), col. 256. Ulrich Tengler, Layenspiegel (Straßburg: Knobloch, 
1530), fol. XVIIr [zuerst gedruckt als Layen Spiegel. Von rechtmässigen ordnungen in Bürgerlichen und 
peinlichen regimenten (Augsburg: Rynmann, 1509)]. 

55 Zu Einzelheiten über den Wandel der migrierenden Gruppen siehe Kleinschmidt, People (Anm. 6).
56 Dazu mehr in Kleinschmidt, Perception (Anm. 19), S. 21-32.
57 Zu dem Begriff siehe Das Bild der Stadt in der Neuzeit. 1400 – 1800, hrsg. von Wolfgang Behringer und 

Bernd Roeck (München: Beck, 1999). Ulf Dirlmeier, Öffentliches Bauen in Mittelalter und früher Neuzeit (St. 
Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1991) (Sachüberlieferung und Geschichte. 9.) Gerhard Fouquet, 
Bauen für die Stadt (Köln, Weimar und Wien: Böhlau, 1999) (Städteforschung. Reihe A, Bd 48.) Britta 
Padberg, Die Oase aus Stein. Humanökologische Aspekte des Lebens in mittelalterlichen Städten (Berlin: 
Akademie-Verlag, 1994). Heiko Steuer, ‘Überlegungen zum Stadtbegriff aus der Sicht der Archäologie des 
Mittelalters’, in Vielerlei Städte, hrsg. von Peter Johanek und Franz-Joseph Post (Köln, Weimar und Wien: 
Böhlau, 2004), S. 47, 50 (Städteforschung. Reihe A, Bd 61.) Einige frühmittelalterliche Siedlungen in Italien 
wurden bereits auf Anhöhen angelegt. Siehe Riccardo Frankovich, Villa to Village. The Transformation of 
the Roman Countryside in Italy. c. 400 – 1000 (London: Duckworth, 2003).

58 Siehe dazu Ernst Werner, Stadtluft macht frei. Frühscholastik und bürgerliche Emanzipation in der ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts (Berlin: Akademie-Verlag, 1976) (Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften, Philol.-Hist. Kl.., Bd 118, Nr 5.)  

59 Zu diesem Begriff siehe Nitschke, Kunst (Anm. 7).
60 Unter anderen definierte an der Wende zum 16. Jahrhundert der Musiker, Arzt, Politiktheoretiker und 

Schulmann Johann von Soest, ‘Bürgerspiegel’, cap. I, in Johann von Soest, Wie man wol eyn statt regyrn 
sol. Didaktische Literatur und berufliche Schreiben des Johann von Soest gen. Steinwart, hrsg. von Heinz-
Dieter Heimann (Soest: Mocker & Jahn, 1986), S. 23 (Soester Forschungen. 48.), die Stadt als die 
Gemeinschaft von Menschen. Zur Reflektion der Stadtverfassungen in der politischen Theorie des 
Spätmittelalters siehe, neben anderen Janet Coleman, ‘Medieval Discussions of Human Rights’, in Human 
Rights and Cultural Diversity, hrsg. von Wolfgang Schmale (Goldbach: Keip, 1993), S. 103-20. W. Holbek, 
‘Freiheitsrechte in Köln von 1396 bis 1513’, Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 41 (1967), S. 
31-95. Ulrich Meyer, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, 
Philosophen und Juristen (München: Oldenbourg, 1994). Nicolai Rubinstein, ‘Le allegorie di Ambroglio 
Lorenzetti nella sala della pace e il pensiero politico del suo tempo’, Rivista storica Italiana 109 (1997), S. 
781-803. Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen und italienischen Städten 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, hrsg. von Klaus Schreiner und Ulrich Meyer (Göttingen: 
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Vandenhoeck & Ruprecht, 1994) (Bürgertum. 7.) Quentin Skinner, ‘Ambrogio Lorenzetti. The Artist as 
Political Philosopher’, Proceedings of the British Academy 72 (1980), S. 3-56 [gekürzte Fassung in Malerei 
und Stadtkultur in der Dantezeit. Die Argumentation der Bilder, hrsg. von Hans Belting und Dieter Blume 
(München: Beck, 1989), S. 85-103]. Hugo Stehkämper, ‘Gemeinde in Köln im Mittelalter’, in Studien zum 
15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, hrsg. von Johannes Helmrath uind Heribert Müller, Bd 2 
(München: Oldenbourg, 1994), S. 1025-1100. Susan Tipton, Res pvblica bene ordinata. Regentenspiegel und 
Bilder vom guten Regiment. Rathausdekorationen in der Frühen Neuzeit (Hildesheim: Olms, 1996) (Studien 
zur Kunstgeschichte. 104.)

61 Zu einen Verbot des Waffentragens in der Stadt siehe die Nürnberger Stadtrechtssatzungen, hrsg. von Joseph 
Baader, Nürnberger Polizeiordnungen aus dem XIII bis XV Jahrhundert (Stuttgart: Litterarischer Verein, 
1861), S. 38-9, 51-4 (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart. 63.) [Nachdruck (Amsterdam: Rodopi, 
1966)]. Zu den materiellen Lebensbedingungen in Städten siehe Ulf Dirlmeier, ‘Zu den materiellen 
Lebensbedingungen in deutschen Städten des späten Mittelalters’, in Dirlmeier und Gerhard Fouquet, 
Lebensbedingungen im Mittelalter in Deutschland (Siegen: Universität, 1985), S. 1-51 (Diskussionsbeiträge. 
Universität-Gesamthochschule Siegen. Forschungsschwerpunkt Historische Mobilität und Normenwandel. 31.)

62 Zum Begriff der konsensgestützten Herrschaft siehe Ulrich Meyer und Klaus Schreiner, ‘Regimen civitatis. 
Zum Spannungsverhältnis von Freiheit und Ordnung in alteuropäischen Stadtgesellschaften’, in 
Stadtregiment (Anm. 60), S. 15-8. Zur Übersicht über Quellen zur Territorialisierung in Stadt und Land 
siehe von Rainer Christoph Schwinges, ‘Neubürger und Bürgerbücher im Reich des späten Mittelalters’, in 
Neubürger im späten Mittelalter. Migration und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250 
– 1550), hrsg. von Rainer Christoph Schwinges (Berlin: Duncker & Humblot, 2002), S. 17-50 (Zeitschrift 
für Historische Forschung. Beiheft 30.) Siehe dazu die Fallstudie von Claudine Billot, ‘L’assimilation des 
étrangers dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles’, Revue historique 107 (1983), S. 273-96. 
Billot, ‘Le migrant en France à la fin du Moyen Age’, in Medieval Lives and the Historian, hrsg. von 
Neithard Bulst und Philippe Genet (Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 1986), S. 235-42. Zur 
Geschichte des Grenzbegriffs siehe Jacques Ancel, ‘L’évolution de la notion de frontière’, in VIIe congrès 
international des sciences historiques (Warschau: s.n., 1933), S. 538-54. Grenzrecht und Grenzzeichen, hrsg. 
von Adolf Diehl und Karl Siegfried Bader (Freiburg: Herder, 1940) (Das Rechtswahrzeichen. 1.) Die 
Grenze. Begriff und Inszenierung, hrsg. von Markus Bauer und Thomas Rahn (Berlin: Akademie-Verlag, 
1997). Leonardo Benevolo und Benno Albrecht, Grenzen. Typographie – Geschichte – Architektur (Frankfurt: 
Campus, 1995) [zuerst (Bari: Laterza, 1994)]. Theodor Bühler-Reimann, ‘Die Grenzziehung als 
Musterbeispiel von faktischem Handeln mit direkten Rechtswirkungen’, in Festschrift für Louis Carlen zum 
60. Geburtstag, hrsg. von Louis C. Morsak und Markus Escher (Zürich: Schulthess, 1989), S. 587-601. Jean 
Baptiste Duroselle, ‘Les frontières. Vision historique. Colloque 1990’, Relations internationales 63 (1990), S. 
225-328. Lucien Fèbvre, La terre et l’évolution humaine (Paris: Michel, 1949) [zuerst (ebenda, 1922)]. 
Wilfried Fiedler, ‘Die Grenze als Rechtsproblem’, in Grenzen und Grenzregionen – Frontières et régions 
frontalières – Borders and Border Regions (Saarbrücken: Kommission, 1994), S. 23-35 (Veröffentlichungen 
der Kommission für Saarländische Landegeschichte und Volksforschung. 22.) Michel Foucher, L’invention 
des frontières (Paris; Fondation pour les etudes de défense nationale, 1987) (Les 7 épées. 41.) Ina-Maria 
Greverus, ‘Grenzen und Kontakte. Zur Territorialität des Menschen’, in Kontakte und Grenzen. Probleme 
der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. Festschrift für Gerhard Heilfurth zum 60. Geburtstag, hrsg. von 
Hans Friedrich Foltin (Göttingen: Schwartz, 1969), S. 11-26. Boundaries in Early Medieval Britain, hrsg. 
von David Griffiths, Andrew Reynolds und Sarah Semple (Oxford: Oxford University School of 
Archaeology, 2003) (Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History. 12.) Hans Ferdinand Helmolt, ‘Die 
Entwickelung der Grenzlinie aus dem Grenzsaume im alten Deutschland’, Historisches Jahrbuch 17 (1896), 
S. 235-64. Franz Irsigler, ‘Raumkonzepte in der historischen Forschung’, in Zwischen Gallia und Germania. 
Frankreich und Deutschland. Konstanz und Wandel raumbestimmender Kräfte, hrsg. von Alfred Heit (Trier: 
Trierer Historische Forschungen, 1987), S. 11-27 (Trierer Historische Forschungen. 12.) Stephen B. Jones, 
‘Boundary Concepts in the Setting of Place and Time’, Annals of the Association of American Geographers 
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49 (1959), S. 241-55. Hans Jürgen Karp, Grenzen in Ostmitteleuropa während des Mittelalters (Köln und 
Wien: Böhlau, 1972) (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands. 9.) 
Herbert Kolb, ‘Zur Frühgeschichte des Wortes “Grenze”’, Archiv für das Studium der neueren Sprachen und 
Literaturen 226 (1989), S. 344-56. Johannes Kramer, ‘Bezeichnungen für “Grenze” in den europäischen 
Sprachen’, Diagonal (1993), S.15-24. L .D. Kristoff, ‘The Nature of Frontiers and Boundaries’, Annals of 
the Association of American Geographers 49 (1959), S. 269-82. Denys Lombard, Christian Kaufmann und 
Aram Mattioli, Grenzen und Raumvorstellungen, hrsg. von Guy Paul Marchal (Zürich: Chronos, 1996). 
Helmut Maurer, ‘Naturwahrnehmung und Grenzbeschreibung im hohen Mittelalter. Beobachtungen 
vornehmlich an italienischen Quellen’, in Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter 
Herde zum 65. Geburtstag, hrsg. von Karl Borchardt und Enno Bünz, Bd 1 (Würzburg: Schöningh, 1998), S. 
239-53 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg. 62.) Hans Medick, 
‘Zur politischen Sozialgeschichte der Grenzen in der Neuzeit Europas’, Sozialwissenschaftliche 
Informationen für Unterricht und Studium 20 (1991), S. 157-63. Medick, ‘Grenzziehungen und die 
Herstellung des politisch-sozialen Raumes’, in Literatur der Grenze – Theorie der Grenze, hrsg. von 
Richard Faber und Barbara Naumann (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995), S. 211-24. Heinz 
Mohnhaupt, ‘Rechtliche Instrumente der Raumbeherrschung’, Ius commune 14 (1987), S. 159-81. Hans 
Werner Nicklis, ‘Von der “Grenitze” zur Grenze. Die Grenzidee des lateinischen Mittelalters’, Blätter für 
deutsche Landesgeschichte 128 (1992), S. 1-29. Folker E. Reichert, ‘Grenzen in der Kartographie des 
Mittelalters’, in Migration und Grenze, hrsg. von Andreas Gestrich und Marita Krauss (Stuttgart: Steiner, 
1998), S. 15-39 (Stuttgarter Beiträge zur Historischen Migrationsforschung. 4.) Edith Saurer, ‘Zur 
Sozialgeschichte der Grenze’, in Saurer, Straße, Schmuggel, Lottospiel (Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1989), S. 137-216 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. 90.) Hans-
Helmut Schaufler, Grenzen, Grenztafeln (Freiburg: Oberfinanzdirektion Freiburg, 1986) (Innovationen. 2.) 
Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Wolfgang Schmale und Reinhard Stauber (Berlin: 
Spitz, 1998). Hans-Joachim Schmidt, Kirche, Staat, Nation. Raumgliederung der Kirche im mittelalterlichen 
Europa (Weimar: Hermann Böhlau, 1999), S. 15-23 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte. 37.) 
Ruth Schmidt-Wiegand, ‘Marca. Zu den Begriffen “Mark” und “Gemarkung” in den Leges Barbarorum’, in 
Schmidt-Wiegand, Stammesrecht und Volkssprache. Ausgewählte Aufsätze zu den Leges barbarorum, hrsg. 
von Dagmar Hüpper und Clausdieter Schott (Weinheim: Acta humaniora, 1991), S. 335-52 [zuerst in 
Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung, hrsg. 
von Heinrich Beck, Dietrich Denecke und Herbert Jankuhn (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979), S. 
74-91 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften, Philol.-Hist. Kl., 3. F., Bd 115.)] Reinhard 
Schneider, ‘Grenzen und Grenzziehung im Mittelalter’, in Probleme von Grenzregionen, hrsg. von Wolfgang 
Brücher und Peter Robert Franke (Saarbrücken: Philosophische Fakultät der Universität des Saarlandes, 
1987), S. 9-27. Antonio Truyol y Serra, ‘Las fronteras y las marcas’, Revista española de derecho 
internacional 10 (1957), S. 105-23.

63 Dazu mehr in Harald Kleinschmidt, ‘Fighting for Land – Fighting for Power. War Aim Making in 
Renaissance Europe’, in Knight and Samurai. Actions and Images of Elite Warriors in Europe and East 
Asia, hrsg. von Rosemarie Deist in Zusammenarbeit mit Harald Kleinschmidt (Göppingen: Kümmerle, 
2003), S. 139-54 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 707.) 

64 Siehe dazu Halsall, Warfare (Anm. 18), S. 58-9.
65 Siehe dazu Michael Prestwich, Armies and Warfare in the Middle Ages. The English Experience (New 

Haven und London: Yale University Press, 1996), S. 312.
66 Siehe dazu Harald Kleinschmidt, ‘Logistik im städtischen Militärwesen des späten Mittelalters. Dargestellt 

an Beispielen aus süddeutschen Städten im Vergleich mit dem Ordensland Preußen’, Mediaevalia historica 
Bohemica 4 (1995), S. 232-63.

67 Siehe dazu Jim Bradley, The Medieval Siege (Woodbridge: Boydell Press, 1992), S. 241-95. Heinrich Koller, 
‘Die mittelalterliche Stadtmauer als Grundlage städtischen Selbstbewußtseins’, in Stadt und Krieg, hrsg. von 
Bernhard Kirchgässner und Günter Scholz (Sigmaringen: Thorbecke, 1989), S. 9-25 (Stadt in der 
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Geschichte. 15.) Michael Toch, ‘The Medieval German City under Siege’, in The Medieval City under 
Siege, hrsg. von Ivy A. Corfis und Michael Wolfe (Woodbridge: Boydell Press, 1995), S. 45-6 [Nachdruck 
(ebenda, 1999)]. 

68 Zu kriegskritischen Texten siehe Andrew Lynch, ‘“Peace is good after war”. The Narrative Seasons of 
English Arthurian Traditions’, in Writing War. Medieval Literary Responses to Warfare, hrsg. von Corinne 
Saunders, Françoise Le Saux und Neil Thomas (Woodbridge: Brewer, 2004), S. 127-46. N.A.R. Wright, ‘The 
Tree of Battles of Honoré Bouvet and the Law of War’, in War, Literature and Politics in the Later Middle 
Ages [Essays for George W. Coopland], hrsg. von Christopher T. Allmand (Liverpool: Liverpool University 
Press, 1976), S. 12-31.

69 So bestand der Ulmer Chronist Sebastian Fischer aus der Mitte des 16. Jahrhunderts darauf, dass die Stadt 
Ulm in ihrer gesamten Geschichte niemals einen Krieg geführt habe außer in vermeintlichen 
Notstandssituationen. Siehe Sebastian Fischer, Chronik besonders von Ulmischen Sachen [München, 
Bayerische Staatsbibliothek, cgm 3091,fol. 267], hrsg. von Karl Gustav Veesenmeyer (Ulm: Nübling, 1896), 
S. 141 (Ulm und Oberschwaben. 5-8.)

70 Zu den Grundstücksregistern der City of London siehe Lena Cowen Orlin, ‘Boundary Disputes in Early 
Modern London’, in Material London. ca. 1600, hrsg. von Lena Cowen Orlin (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2000), S. 345-76. Zu dem Hausregister von Regensburg siehe Helmut Wolff, 
‘Regensburgs Häuserbestand im späten Mittelalter’, Studien und Quellen zur Geschichte Regensburgs 3 
(Regensburg: Mittelbayerische Druckerei- und Verlags-Gesellschaft, 1985), S. 91-298. Zur nürnbergischen 
Gesetzgebung zu Durchgangsrechten siehe Baader, Nürnberger Polizeiordnungen (Anm. 61), S. 290-1.

71 Zum Beispiel erlaubte die Pax Bavarica vom Jahr 1244 freies Geleit zum Gerichtsort für einen Gebannten. 
Siehe Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, hrsg. von 
Ludwig Weiland, Bd 2 (Hannover: Hahn, 1896), Nr 427, S. 570. Zur Geschichte des freien Geleits in Bezug 
auf Städte siehe Rolf Freitag, ‘Das Geleit der Reichsstadt Ulm’, Ulm und Oberschwaben 37 (1964), S. 
85-131. Alfred Haferlach, ‘Das Geleitwesen der deutschen Städte im Mittelalter, Hansische 
Geschichtsblätter 20 (1914), S. 1-172. Johannes Müller, ‘Geleitwesen und Güterverkehr zwischen Nürnberg 
und Frankfurt am Main im 15. Jahrhundert’, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 5 (1907), 
S. 173-96. Elsbet Orth, Die Fehde in der Reichsstadt Frankfurt am Main (Wiesbaden: Steiner, 1973) 
(Frankfurter historische Abhandlungen. 6.) Meinrad Schaab, ‘Straßen und Geleitswesen zwischen Rhein, 
Neckar und Schwarzwald im Mittelalter und in der frühen Neuzeit’, Jahrbücher für Statistik und 
Landeskunde von Baden-Württemberg 4 (1958), S. 54-75. Guido Schoenberger, Das Geleitswesen der 
Reichsstadt Frankfurt am Main im 14. und 15. Jahrhundert , Phil. Diss., masch. (Universität Freiburg, 
1922). Georg Robert Wiederkehr, Das freie Geleit. Seine Erscheinungsformen in der Eidgenossenschaft des 
Spätmittelalters (Zürich: Juris-Verlag, 1976) (Rechtshistorische Arbeiten. 16.) 

72 Siehe dazu Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich, hrsg. von Helmut 
Maurer (Sigmaringen: Thorbecke, 1987) (Vorträge und Forschungen, herausgegeben vom Konstanzer 
Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. 33.)

73 John Dewey, The Public and Its Problems (Denver: Swallow, 1927), S. 12-3.
74 Zum Beispiel das Freiburger Gründungsprivileg, Präambel, Art. 1, Art 5, hrsg. von Friedrich Keutgen, 

Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte (Berlin: Felber, 1899), Nr 133, S. 117, 118 (Ausgewählte 
Urkunden zur deutschen Verfassungsgeschichte. 1.) [Neuausg. (ebenda, 1901); Nachdruck (Aalen: Scientia, 
1965)]. Dort versprach der Stadtgründer Konrad von Zähringen die Gewährung von Friede und Sicherheit 
des Wegs [Art. 1] gegen Treue der Bürger [Art. 5]. Für die Konstitution der Stadt als Schwurgemeinschaft 
ihrer Bewohner siehe als Beispiel den Verbundbrief der Stadt Köln vom 14. Sepember 1396, insbes. Art. 5, 
hrsg. von Manfred Huiskens, ‘Kölns Verfassung für 400 Jahre. Der Verbundbrief vom 14. September 1396’, 
in Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd 2: Spätes Mittelalter und Frühe Neuzeit, hrsg. von Joachim 
Deeters und Johannes Helmrath (Köln: Bachem, 1996), S. 14. Weitere Belege bei Charles Petit-Dutaillis, Les 
communes françaises (Paris: Michel, 1947), S. 26-36 [Nachdruck (ebenda, 1970)]. Christoph Dartmann, 
‘Innere Friedensschlüsse in den italienischen Stadtkommunen. Öffentliche Interaktion und schriftliche 
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Fixierung’, Frühmittelalterliche Studien 38 (2004), S. 355-69. Gerhard Dilcher, Bürgerrecht und 
Stadtverfassung (Köln, Weimar und Wien: Böhlau, 1996). Dilcher, ‘Bürgerrecht und Bürgereid als städtische 
Verfassungsstruktur’, in Neubürger im späten Mittelalter. Migration und Austausch in der Städtelandschaft 
des alten Reiches (1250 – 1550), hrsg. von Rainer Christoph Schwinges (Berlin: Duncker & Humblot, 
2002), S. 83-97 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 30.) Ernst Pitz, ‘Untertanenverband, 
Bürgerrecht und Staatsbürgerschaft in Mittelalter und Neuzeit’, Blätter für deutsche Landesgeschichte 126 
(1990), S. 263-82, insbes. S. 266, 271. 

75 Engelbert, ‘De ortu’ (Anm. 4), S. 755.
76 Zur Herrschaftsvertragslehre siehe Willem P. Blokmans, ‘Du contrat féodal à la souverainteté du peuple’, in 
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Public Sphere, Legitimacy and Security in the Medieval and 
Early Modern European Tradition

Harald Kleinschmidt

Abstract

Participants in the current debate on international security regimes commonly share the view 
that the word and the notion of human security appeared in the 1990s in partial reponse to the 
twentieth-century changes that have entailed a dramatic increase of non-combatant casualties. 
But this view is far from obvious because it cuts short a complicated conceptual history and, 
instead of subjecting the notion of security to critical scrutiny, simply positions the 
comprehensive notion of human security as an alternative to or an expanded variant of the 
narrow notion of military security. A careful scrutiny of normative and descriptive sources, 
among them pictorial and verbal descriptions of security needs, norms stipulating the provision 
of peace and safety as rulers’ tasks, rules of cohabitation in urban communities, drill books for 
the training of uniformed soldiers and treatises on security theory and political legitimacy, 
reveals that, in the European context, the notion of security has oscillated between wider and 
narrower definitions over a period of some 1500 years and has been closely intertwined with 
the equally changing notions of legitimacy and the public sphere. The three intertwined 
conceptual histories of the dichotomy of the public versus the private, the legitimacy of 
governance and of security have displayed a considerable overlap during the Middle Ages and 
the early modern period. Thus the gap between the public and the private gradually widened. 
The experience of the public sphere as the interface among various private spheres transformed 
itself into the arena through which collective identities were imposed authoritatively upon 
individuals through institutions of statehood. In the course of this change, the previous 
competitive security-providing and protection-generating market went out of operation. As 
nineteenth-century governments of states claimed exclusive management of the public sphere, 
they had to make efforts to exclude rival actors from competing over control of the public 
sphere, to separate the public sphere from the private sphere and to elevate the former above 
the latter. This could only be done in the context of a different theory of legitimacy. While, 
during the Middle Ages and the early modern period, legitimacy theory was used as a means 
to establish the grounds for the just and fair generation of protection and provision of security 
comprehensively understood, during the nineteenth century it converted into a means to 
justify the demand for the recognition of the war-making capability of the governments of 
sovereign states. Political and military theorists boosted this demand with the claim that 
government war-making capability was the surest way of maintaining the military security of 
one ‘nation-in-arms’ against other ‘nations-in-arms’ and concluded that individuals as 
nationals should be willing to sacrifice their lives to accomplish the security of their nation. 
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Consequently, the notion of security was narrowed down from a comprehensive means to 
maintain the stability of the world and the generate protection for individuals to the specific 
means to oppose perceived military threats to the security of the nation. The rigid separation 
of the public from the private spheres and the militarisation of the notion of security occurred 
jointly with the collapse of the competitive protection-generation and security-providing 
market at the turn of the nineteenth century.


